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1 EINLEITUNG 

Für Bauleitplanverfahren schreibt § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) die Durchführung einer Umweltprüfung vor. Nur in 

Ausnahmefällen kann von dieser abgesehen werden (vgl. § 13 Abs. 3, § 34 Abs. 4, § 35 Abs. 6 sowie § 244 Abs. 2 

BauGB). Die Umweltprüfung hat nach § 2 (4) BauGB dafür Sorge zu tragen, für die Belange des Umweltschutzes sowie 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB die voraussichtlich erheblichen 

Umweltauswirkungen zu ermitteln. Deren Darstellung und Bewertung erfolgt in einem Umweltbericht, der gemäß 

§ 2a BauGB einen gesonderten Teil der Begründung darstellt. Die regelmäßig zu erarbeitenden Inhalte des Umweltbe-

richts ergeben sich aus der Anlage 1 zum BauGB.  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist die Eingriffsregelung des § 1 a Abs. 3 BauGB i.V.m. 

§ 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu beachten. Im Rahmen der Umweltprüfung werden daher die genannten 

gesetzlichen Vorgaben mit den Ergebnissen des im Zuge des Bauleitplanverfahrens erarbeiteten Landschaftspflegeri-

schen Fachbeitrages sowie den entsprechenden Festsetzungen im Bebauungsplan berücksichtigt.  

Im Verfahren wurde untersucht, inwieweit die Umweltbelange tangiert sind. Hierzu wird im Rahmen des Verfahrens ein 

Landschaftspflegerischer Fachbeitrag erstellt, der die Eingriffe in Natur und Landschaft ermittelt und geeignete Aus-

gleichsmaßnahmen formuliert. Nach Durchführung des Beteiligungsverfahrens nach § 3 Abs. 1 BauGB werden Untersu-

chungsumfang und Detailschärfe auf der Grundlage der Stellungsnahmen der zuständigen Träger öffentlicher Belange 

weiter konkretisiert. 

Der Prüfungsumfang ist im Einzelfall darüber hinaus davon abhängig, ob ein konkretisierbares Projekt oder Vorhaben 

Gegenstand oder Anlass des Bauleitplans ist. Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung nicht absehbare oder an-

dere erhebliche Umweltauswirkungen des Vorhabens sind auf der nachgelagerten Zulassungsebene zu prüfen. 

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bauleitplans 

Planungsziel ist die Errichtung eines Nahversorgungszentrums mit einem Lebensmittelvollsortimenter, einem Lebensmit-

teldiscounter sowie ergänzenden kleinteiligen Handelsnutzungen. Zu diesem Zweck sollen derzeit weitestgehend unge-

nutzte, innerstädtische Parkplatzflächen einer neuen Nutzung zugeführt werden. 

Die Gebäude sollen als zusammenhängende Gebäudegruppe in Richtung Wurm mit einer vorgelagerten Parkfläche an-

geordnet werden. Die Stellplatzanlage mit ca. 180 Stellplätzen soll durch die Märkte gemeinsam genutzt werden. Die 

geplante Anordnung der vorgenannten Nutzungen wird durch die Festsetzung bebaubarer Grundstücksflächen sowie von 

„Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen“ planungsrechtlich abgesichert. 

Die Gebäude werden durch Festsetzung auf eine maximale Gesamthöhe von 10 m über dem derzeitigen Gelände bzw. 

41,0 m über NHN begrenzt, sodass sich die Baukörper in die Umgebung einfügen und ein harmonisches Stadtbild entlang 

der Boos-Fremery-Straße entsteht. Zur weiteren Einbindung des geplanten Nahversorgungszentrums in das Ortsbild 

sowie zur Abschirmung zur Wurm werden ergänzend Baum- und Gehölzpflanzungen vorgesehen. Es sollen ein entspre-

chend begrünter Parkplatz sowie eine Eingrünung der Wurm zur optischen Aufwertung des Vorhabens beitragen. Vor 

diesem Hintergrund werden „Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft“ sowie „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ im Bebauungs-

plan festgesetzt. Um artenschutzrechtlichen Konflikten entgegenzuwirken wird textlich festgesetzt, dass Baumaßnahmen 

im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes erst zulässig sind, nachdem die vorbezeichneten „Flächen und 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ hergestellt wurden. 
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Die verkehrliche Erschließung wird durch den Bebauungsplan nicht abschließend geregelt. Gemäß der beispielhaften, 

dem Bebauungsplan zu Grunde liegenden Konzeption soll sie über die Boos-Fremery-Straße erfolgen, wobei der Kun-

denverkehr und die Ablieferung über getrennte Zufahrten abgewickelt werden soll. Lediglich der Lebensmitteldiscounter 

wird aufgrund der Anordnung der Anlieferung über den Kundenparkplatz beliefert. Zusätzliche Zufahrten für den Fuß- und 

Radverkehr werden im Norden und Süden der Stellplatzanlage vorgesehen. 

Über die beiden Bushaltestellen „Oberbruch, Grebbener Straße“ und „Oberbruch, Volkspark“, welche beide knapp 300 m 

vom Plangebiet entfernt liegen, ist der geplante Nahversorgungsstandort auch an den Öffentlichen Personen-Nahverkehr 

angebunden. 

Aktuell ist bereits ein Großteil der Flächen im Plangebiet befestigt. Im weiteren Verfahren wird geklärt, ob zum einen der 

Boden grundsätzlich für eine Versickerung geeignet ist und zum anderen, ob mit der angrenzenden Wurm die Möglichkeit 

besteht, das anfallende Niederschlagswasser der Dachflächen direkt ins Gewässer einzuleiten.  

A) BEDARF AN GRUND UND BODEN 

Bestand 

Plangebiet ..................................................................................................................................................ca.  15.506 m² 

asphaltierte Flächen  .................................................................................................................................ca.  12.550 m² 

unbefestigte Gehölzflächen/ Freiflächen ............................................................................................................. ca.  2.956 m² 

Planung 

Plangebiet ..................................................................................................................................................ca.  15.506 m² 

Sondergebiet „Nahversorgungszentrum“ ...................................................................................................ca.  15.506 m² 

 davon versiegelte Flächen ......................................................................................................................... ca.  13.955 m²  

 davon Intensivrasen, Staudenrabatten, Bodendecker ............................................................................... ca.  786 m² 

 davon Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (M1) ............... ca.  765 m² 

1.2 Plangebietsabgrenzung 

Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Oberbruch, östlich im Stadtgebiet Heinsbergs gelegen. Es wird begrenzt von der 

Wurm im Norden, von der Boos-Fremery-Straße im Osten und Süden sowie von den Tennisplätzen an der Glanzstoff-

straße im Westen. Konkret handelt es sich dabei um das Flurstück 160, Flur 5, Gemarkung Oberbruch mit einer Größe 

von ca. 15.500 m². 
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Abbildung 1 Luftbild des Plangebietes (Land NRW 2019; eigene Bearbeitung) 

Das Plangebiet stellt sich derzeit als Parkplatz dar, welcher zu weiten Teilen versiegelt ist und eine ebene Fläche darstellt. 

Lediglich in Randbereichen befinden sich Freiflächen mit teilweise starkem Baumbestand. Insbesondere entlang der 

Wurm und zu den Tennisplätzen im Westen ist eine deutliche Eingrünung vorhanden. 

Im Norden schließen große Industrie- und Gewerbeflächen an das Plangebiet, wobei die Wurm als städtebauliche Zäsur 

das Plangebiet von diesen trennt. Im Osten bzw. Südosten grenzen weitere Einzelhandelsnutzungen, wie ein REWE-

Markt, eine Apotheke, eine Sparkassenfiliale sowie eine Tankstelle an das Plangebiet. Im Westen unmittelbar angrenzend 

befinden sich Tennisplätze und im Weiteren schließen sich Wohngebiete nach Osten, Süden und Westen an.  

2 AUFGABEN UND UMFANG DES LANDSCHAFTSPFLEGERISCHEN 

FACHBEITRAGES 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 83 „Nahversorgungszentrum an der Boos-Fremery-Straße“ werden Ein-

griffe in Natur und Landschaft vorbereitet. Diese werden gemäß § 14 BNatSchG definiert als „Veränderungen der Gestalt 

oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 

Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich 

beeinträchtigen können“. Durch § 15 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) i.V.m. § 1a BauGB (Baugesetzbuch) wird der 

Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen und unvermeidbare Beeinträchti-

gungen durch geeignete Maßnahmen auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). 
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Eine Beurteilung der zu erwartenden Eingriffe erfolgt in einem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag, der gemäß 

§ 17 Abs. 4 BNatSchG alle Angaben enthält, die zur Beurteilung der Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlich sind, 

insbesondere über 

 Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs sowie 

 die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beeinträchtigungen von Na-

tur und Landschaft einschließlich Angaben zur tatsächlichen und rechtlichen Verfügbarkeit der für Ausgleich und 

Ersatz benötigten Flächen. 

3 PLANERISCHE VORGABEN  

Vor der Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft ist festzustellen, ob die Maßnahmen nach anderen rechtlichen 

Vorgaben (Bauleitplanung, Schutzstatus, landschaftspflegerische Zielsetzungen etc.) zulässig und prinzipiell durchführbar 

sind. 

3.1.1 Regionalplan 

Der Regionalplan des Regierungsbezirkes Köln, Teilabschnitt Region Aachen, stellt für das Plangebiet einen Gewerbe- 

und Industriebereich dar. Gemäß Regionalplan dienen 

Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) [.] der Ansiedlung, dem Ausbau und der Be-

standssicherung solcher gewerblicher Betriebe, die wegen ihres großen Flächenbedarfs, ihrer Emissionen 

oder ihrer besonderen Standortanforderungen nicht in den ASB integriert werden können. (Bezirksregierung 

Köln 2003: 17)  

Der GIB grenzt an drei Seiten an den Allgemeinen Siedlungsbereich an und wird somit in weiten Teilen von ihm umgeben. 

Nach Norden hin setzt sich der GIB fort, wobei der Teilbereich des Plangebietes durch die Wurm, die als blaue Linie im 

Plan deutlich festgelegt ist, vom restlichen Teilbereich des GIB abgegrenzt wird.  

Für die vorliegend geplante Ansiedlung von großflächigen Einzelhandelsvorhaben formuliert der Regionalplan folgendes 

Ziel:  

In der Bauleitplanung sollen Sondergebiete für Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonsti-

ge Handelsbetriebe im Sinne von § 11 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) nur in Allgemeinen Sied-

lungsbereichen geplant werden. (ebd.: 14) 

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln hat in seiner 19. Sitzung am 14.12.2018 den Entwurf der 20. Änderung des 

Regionalplans Köln, Teilabschnitt Region Aachen, zur Anhörung und öffentlichen Auslegung beschlossen. Die 20. Ände-

rung des Regionalplans umfasst die Umwandlung der bestehenden Darstellung des oben genannten GIB in einen Allge-

meinen Siedlungsbereich. Dementsprechend wird die vorliegende Planung mit der zukünftigen Darstellung und den Zielen 

des Regionalplanes vereinbar sein.  

3.1.2 Flächennutzungsplan 

Der aktuell rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Heinsberg stellt für das Plangebiet sowie die westlich und 

nördlich angrenzenden Flächen gewerbliche Bauflächen dar. Da mit der vorliegenden Planung großflächiger Einzelhandel 

geschaffen werden soll, ist die Darstellung eines Kerngebietes oder Sondergebietes erforderlich. Daher ist der Bebau-
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ungsplan derzeit nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans soll gemäß 

§ 8 Abs. 3 BauGB die Darstellung des Flächennutzungsplans im Rahmen der 43. Änderung angepasst werden. Zukünftig 

soll der Flächennutzungsplan eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Nahversorgungszentrum“ für das Plan-

gebiet darstellen, sodass der Bebauungsplan nach § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt ist.  

3.1.3 Bestehendes Planungsrecht  

Für das Plangebiet existiert derzeit kein rechtskräftiger Bebauungsplan. Das Plangebiet ist Teil der Ortslagensatzung von 

Oberbruch vom 16.03.1998 und damit derzeit als Innenbereich gemäß § 34 BauGB zu beurteilen.  

3.1.4 Landschaftsplan und Schutzgebiete  

Das Plangebiet liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Landschaftsplans III/8 „Baaler Riedelland und obere Rurniede-

rung“ vom 17.12.2015. Lediglich die an das Plangebiet angrenzende Wurm ist in den Geltungsbereich des Landschafts-

plans aufgenommen und als Maßnahmenraum M22 „Wurmniederung“ gekennzeichnet. Hier sind, südöstlich des Plange-

bietes, entlang der Wurm entsprechende Maßnahmen gemäß Umsetzungsfahrplan der Wasserrahmen-Richtlinie vorge-

sehen.  

Zur Bewertung der in dem Umfeld des Plangebietes vorhandenen Schutzgebiete wird auf den Dienst „NRW Umweltdaten 

vor Ort“ des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-

Westfalen zurückgegriffen. In das Verfahrensgebiet selbst ragt lediglich die Verbundsfläche VB-K-4902-003, welche den 

Verlauf der Wurm und der unteren Ruraue zwischen Porselen und Kempen umfasst. Diese hat zum Ziel, die Aue zwi-

schen Wurm und Rur mit strukturreichen Grünland, landschaftsprägenden Gehölzstrukturen und vereinzelten Feuchtbra-

chen zu erhalten. Die Wurm und die Uferrandbereiche liegen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans. Ein 

Teil der Gehölze entlang der Wurm befindet sich im Randbereich des Plangebietes.  

Zudem wurden die nördlich an das Plangebiet angrenzenden, von der Wurm erfassten Flächen – einschließlich der an-

grenzenden Uferrandbereiche – mit ordnungsbehördlicher Verordnung der Bezirksregierung Köln vom 09.01.2012 als 

Überschwemmungsgebiet festgesetzt. Dieses ist bei der Planung zu berücksichtigen. 

Die nächst gelegenen Schutzgebiete zum Plangebiet sind die Landschaftsschutzgebiete „Baaler Riedelland“ (LSG4902-

0008) in etwa 170 m Entfernung und „Wurmniederung“ (LSG4902-0011) in etwa 400 m Entfernung. Diese werden zum 

Teil noch durch die Verbundsfläche VB-K-4902-007 bzw. die Biotopkatasterfläche BK 4902-028 überlagert. Aufgrund ihrer 

Entfernung zum Plangebiet, ihrer jeweiligen Schutzzwecke sowie der begrenzten Strahlkraft der Planung ist nicht mit 

negativen Einwirkungen der Planung auf diese Schutzgebiete zu rechnen.  

Europäische Vogelschutzgebiete (§ 10 Abs. 6 BNatSchG), Natura 2000 (§ 10 Abs. 8 BNatSchG), Naturschutzgebiete 

(§23 BNatSchG), Nationalparke (§24 BNatSchG), Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete 

(§§ 25 und 26 BNatSchG) oder gesetzlich geschützte Biotope (§ 62 BNatSchG) sind innerhalb des Plangebietes sowie 

dessen näherem Umfeld nicht vorhanden und somit durch die Planung nicht betroffen. Auch Wasserschutzgebiete sind in 

der näheren Umgebung nicht vorhanden und somit durch die Planung nicht betroffen.  

4 DARSTELLUNG VON BESTAND, EINGRIFF UND BEWERTUNG DES EINGRIFFS 

Welche Schutzgüter auf der Ebene der Bauleitplanung im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag zu untersuchen sind, 

bemisst sich nach § 1a Abs. 3 BauGB. Hier heißt es: „Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher 
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Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 

1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) 

sind in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu berücksichtigen.“ 

Im Sinne des Eingriffsregelung handelt es sich somit zunächst um den in § 7 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG definierten Natur-

haushalt (die Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen sowie das Wirkungsgefüge zwischen ihnen) 

sowie das Landschaftsbild. § 1 Abs. 1 Nr. 7 a) BauGB ergänzt die Schutzgüter der Eingriffsregelung um die Fläche und 

die biologische Vielfalt. Die nachfolgende Bewertung orientiert sich an der Summe der vorgenannten Schutzgüter. 

4.1 Tiere  

Tiere sind ein zentraler Bestandteil des Naturhaushaltes. Als Elemente der natürlichen Stoffkreisläufe, Bewahrer der ge-

netischen Vielfalt und wichtiger Einflussfaktor für andere Schutzgüter (z.B. Nahrungsgrundlage für den Menschen) sind 

Tiere in ihrer natürlichen, standortgerechten Artenvielfalt zu schützen.  

4.1.1 Bestand 

Zur Bewertung des zu erwartenden Vorkommens von Tierarten wurde ein Fachgutachten erstellt (Liebert, 2019). Dieses 

orientiert sich an der Handlungsempfehlung des MWEBWV & MUNLV: „Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der 

baurechtlichen Zulassung von Vorhaben“ (vgl. ebd.: Seite 4). Demnach wurde in der Stufe I der Untersuchung zunächst 

das mögliche Artenspektrum eingegrenzt (vgl. ebd.). 

Zu diesem Zweck ist ein Untersuchungsgebiet (UG) zu definieren. Hierbei handelt es sich um die unmittelbar durch das 

Vorhaben und dessen Umsetzung betroffene Fläche, einschließlich Baustelleneinrichtungsflächen, Zufahrtswegen und 

Lagerplätzen sowie ggf. auch angrenzenden Habitaten, die durch die planbedingten Störwirkungen betroffen sein könnten  

(vgl. ebd.: Seite 13). Potentiell betroffene Habitate umfassen vorliegend – neben den Gehölzbepflanzungen im räumlichen 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes selbst – auch die unmittelbar nördlich und westlich angrenzenden Gehölzflächen. 

Vor diesem Hintergrund wurde das UG in Richtung Norden und Westen um ca. 20 m über den räumlichen Geltungsbe-

reich des Bauleitplans hinaus erweitert (vgl. ebd.: Seite 15).  

Unter Berücksichtigung dieses UG erfolgte eine Datenabfrage zum hier zu erwartenden, potentiellen Artenspektrum über 

das Infosystem geschützte Arten in NRW des LANUV sowie über die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Heinsberg, 

die örtlichen Naturschutzverbände, die Biologische Station, die Verwaltung der Stadt Heinsberg und lokale Experten. Ein 

Rücklauf erfolgte ausschließlich durch den Kreis Heinsberg - Untere Naturschutzbehörde (vgl. ebd.: Seite 16). 

Die Lebensraumpotentiale im UG und das potentiell zu erwartenden Artenspektrum wurden sodann gegenübergestellt. 

Hierdurch konnte eine Beeinträchtigung von Arten, die im UG keine Lebensraumpotentiale vorfinden, bereits ausge-

schlossen werden. Übrig bleiben die planungsrelevanten Arten1, die einer vertiefenden Untersuchung der Stufe II zu un-

terziehen sind. Bei diesen planungsrelevanten Arten handelt es sich vorliegend um Fledermausarten im Allgemeinen, 

Mäusebussard, Bluthänfling, Kuckuck, Nachtigall, Feldsperling, die Gruppe der Grasmücken, Saatkrähe und ubiquitäre 

Arten. (vgl. ebd.: Seiten 19 bis 22) 

                                                           

1 Das Konzept der „planungsrelevanten Arten“ ist ein pragmatischer Ansatz zur Abschichtung des im Rahmen einer Artenschutzprüfung (ASP) zu 
bewältigenden Artenspektrums. Planungsrelevante Arten sind eine naturschutzfachlich begründete Auswahl derjenigen geschützten Arten, die bei 
einer ASP im Sinne einer Art-für-Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind. Das LANUV bestimmt die für Nordrhein-Westfalen planungsrelevanten 
Arten nach einheitlichen naturschutzfachlichen Kriterien. Quelle: MWEBWV NRW und MKULNV NRW, 2010 
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Im Sinne einer vertiefenden Untersuchung wurde das Plangebiet am 04.09.2019, in der 17ten und 19ten KW 2019 (Brut-

vögel), in der 19ten und 20ten KW 2019 (Fledermäuse – Wochenstuben) sowie von Mitte bis Ende Juli 2019 begangen 

und auf Hinweise des Vorkommens planungsrelevanter Arten untersucht (Nester, Baumhöhlen, Kot- oder Nahrungsreste 

etc.) (vgl. ebd.: Seite 22). Das  UG war zum Zeitpunkt der Begehungen uneingeschränkt zugänglich (vgl. ebd.: Seite 23). 

Die Begehungen führen zu den nachfolgenden Erkenntnissen (vgl. ebd.): 

 Ein Horst in den Altbäumen war im April / Mai 2019 durch eine Saatkrähe besetzt.  

 Brutvorkommen in den Baumhöhlen konnten nicht nachgewiesen werden  

 Diverse meist ubiquitäre und häufig vorkommende Arten nutzen die Gehölzhecke im Westen als Nahrungs-

habitat wie auch als Fortpflanzungsstätte. Hervorzuheben ist aufgrund der deutlichen Bestandsrückgänge 

ein Brutverdacht für ein Paar der Klappergrasmücke (rufendes Männchen – einmaliger Kontakt).  

 Die Gehölze im Bereich der Boos-Fremery-Straße werden ausschließlich durch ubiquitäre und weit verbrei-

tete Arten genutzt, die häufig die Nähe zum Menschen suchen.  

 Im Rahmen einer Ein- / Ausflugbeobachtung konnte eine ausfliegende Zwergfledermaus im Bereich der 

Laubbäume am Wurmufer nachgewiesen werden – Hinweise, die Rückschlüsse auf ein Quartier bieten, gab 

es bis Mitte / Ende Mai 2019 nicht  

4.1.2 Eingriff 

Arten und Biotope sind empfindlich gegenüber einer Flächeninanspruchnahme und der damit verbundenen Zerstörung 

von Lebens- und Nahrungsräumen bzw. allgemein gegenüber Beeinträchtigungen durch menschliche Nutzungen, die 

auch in Form von Lärm-, Licht- und Schadstoffimmissionen, Zerschneidung oder sonstigen Veränderungen von Lebens-

räumen und Biotopen erfolgen kann. Schall- und Lichtimmissionen können insbesondere auf störungsempfindliche Tierar-

ten einwirken und zu einem Habitatverlust führen, ebenso wie ein erhöhter Versiegelungsgrad. Emissionen insbesondere 

von gewerblichen Nutzungen können daher negative Einwirkungen auf die lokale Tierwelt haben.  

Unter Berücksichtigung vorhandenen Lebensraumpotentiale sowie der vorliegend planungsrelevanten Arten ist davon 

auszugehen, dass bzgl. der jeweiligen Arten bzw. Artengruppen die nachfolgenden, spezifischen Empfindlichkeiten und 

Konflikte mit planbedingten Eingriffen gegeben ist (vgl. ebd.: Seiten 24f):  

 Fledermausarten allgemein: Das Plangebiet ist überwiegend strukturarm und als essentielles Nahrungshabi-

tat für Fledermausarten nicht geeignet. Jedoch bilden die Baumhöhlen in den wenigen Altgehölzen potentiel-

le Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Daher ist bzgl. der allgemeinen Fledermausarten von einer hohen Emp-

findlichkeit auszugehen. 

Durch die Rodung vorgenannten Gehölze während des Baus kann es zu einem Verlust von Lebensräumen 

bzw. während des Besatzes zu einer Tötung von Individuen kommen. Ferner können Lichtemissionen wäh-

rend des Baus und des Betriebs zu einem Meideverhalten führen.  

 Mäusebussard: Aufgrund der Strukturen im Umland bieten sich dem Vogel mannigfache Möglichkeiten zur 

Anlage eines neuen Horstes. Somit ist von einer hohen Empfindlichkeit auszugehen. 

Es kann daher nicht pauschal ausgeschlossen werden, dass sich zum Zeitpunkt des tatsächlichen Eingriffes 

ein besetzter Horst des Mäusebussards in den von der Planung betroffenen Gehölzen befinden wird. Durch 
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die Rodung eines Baumes mit besetztem Horst im Zuge der Baufeldräumung käme es ggf. zu einer Tötung 

von Individuen. 

 Brutvögel allgemein: Insbesondere die Gehölzstrukturen im Westen (ubiquitäre Arten auch im Osten) des 

Plangebiets bieten für alle vorgenannten Brutvogelarten eine potentielle Fortpflanzungsstätte. Somit ist von 

einer hohen Empfindlichkeit auszugehen. 

Durch die baubedingten Rodungsarbeiten könnte es daher zu Tötung von Individuen sowie der dauerhaften 

Zerstörung der vorgenannten Lebensräume kommen. Ebenfalls könnte ein Verlust dieser Lebensräume 

durch visuelle Reize oder Lärmemissionen ausgelöst werden. Im Falle der Baumaßnahmen wären diese 

Auswirkungen temporär. Betriebsbedingte Störwirkungen wären dauerhaft. 

 Saatkrähe: Im Rahmen der durchgeführten Begehungen konnte ein durch eine Saatkrähe besetzter Horst 

dokumentiert werden. Somit ist von einer hohen Empfindlichkeit auszugehen. 

Durch die baubedingte Rodung während der Brutzeit könnte es grundsätzlich zu einer Tötung von Individuen 

kommen. Dieser erheblichen Beeinträchtigung kann durch die bereits aus anderen Gründen erforderlichen 

Regelungen zur Baufeldfreimachung entgegengewirkt werden. Eine Kompensation der Fortpflanzungsstätte 

ist hingegen nicht erforderlich. Allgemein findet die Saatkrähe im Kreis Heinsberg optimale Lebensraumbe-

dingungen, sodass hinreichende Ausweichhabitate gegeben sind. (vgl. ebd.: Seite 28) 

4.1.3 Bewertung des Eingriffes  

Eine planbedingte Beeinträchtigung allgemeiner Fledermausarten und Brutvögel, des Mäusebussards sowie der Saatkrä-

he kann nicht pauschal ausgeschlossen werden. Der Wegfall von Habitaten könnte zu einer Verschlechterung der Le-

bensraumbedingungen führen. Zugleich könnten Eingriffe in Fortpflanzungs- und Ruhestätten während des Besatzes zu 

einer Tötung von Individuen führen. Vor diesem Hintergrund sind gezielte Maßnahmen in die Plankonzeption aufzuneh-

men. Zu diesen Maßnahmen gehören die Umsetzung von Ausweichhabitaten, die Vermeidung von Tötungen sowie die 

Minderung betriebsbedingter Störwirkungen. 

Eine Kompensation der Fortpflanzungsstätte für die Saatkrähe ist hingegen nicht erforderlich. Allgemein findet die Saat-

krähe im Kreis Heinsberg optimale Lebensraumbedingungen, sodass hinreichende Ausweichhabitate gegeben sind. (vgl. 

ebd.: Seite 28) 

4.2 Pflanzen 

Pflanzen sind ein zentraler Bestandteil des Naturhaushaltes. Als Elemente der natürlichen Stoffkreisläufe, prägende Be-

standteile der Landschaft, Bewahrer der genetischen Vielfalt und wichtiger Einflussfaktor für andere Schutzgüter (z.B. 

Reinigungs- und Filterfunktion für Luft, Wasser und Boden, klimatischer Einfluss der Vegetation, Nahrungsgrundlage für 

den Menschen) sind Pflanzen in ihrer natürlichen, standortgerechten Artenvielfalt zu schützen.  
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4.2.1 Bestand  

Das Plangebiet ist dem Landschaftsraum „Heinsberger Ruraue mit Wurmniederung“ (LR-I-029) mit der Untereinheit „Un-

tere Rurebene“ zuzuordnen. Die HPNV2 im Bereich der Rurniederung bestünde aus einem Eichen-Ulmenwald sowie im 

Bereich des Wurmtals sowie auf den grundwasserfernen Auenlehm- und Niederterrassenplatten der Rurniederung aus 

artenreichen Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwäldern. Diese sind im Bereich der Talniederungen jedoch einer land-

wirtschaftlichen Nutzung durch Ackerbau und Grünland gewichen. (vgl. IMA GDI NRW 2019) 

Das Plangebiet wurde seinerzeit als Teil der Glanzstoffwerke gewerblich genutzt, wobei sich die Fläche selbst immer als 

Parkplatz für das Werk dargestellt hat. Damit einhergehend ist ein Großteil des Gebietes bereits versiegelt und die über-

plante Fläche selbst weist keine gliedernden Vegetationsstrukturen außerordentlicher Qualität auf. Lediglich im Norden 

und Westen finden sich einzelne Gehölzbestände. Beide Bereiche werden durch Nutzung und Pflege durch den Men-

schen in ihrer Entwicklung gesteuert, gleichwohl lässt sich erkennen, dass die anthropogene Einflussnahme auf ein gerin-

ges Maß reduziert wird.  

Die bepflanzten Bereiche entlang der Plangebietsgrenzen umfassen einen insgesamt hohen Anteil an lebensraumtypi-

schen Gehölzen. Im Bereich der nordwestlichen Plangebietsgrenze befinden sich fünf größere Linden mit Stammdurch-

messern von ca. 1 bis 1,5 m und Kronendurchmessern von ca. 10 bis 13 m.  

In der Nordöstlichen Ecke des Plangebietes befinden sich vorwiegend Strauchpflanzungen. Zu den vorhandenen Gehöl-

zen gehören überwiegend Weißdorn und Johannisbeere, vereinzelt Feldahorn und Rosskastanie. Vermutlich aufgrund 

zurückliegender Pflegemaßnahmen haben auch die zuletzt genannten Gehölze einen strauchartigen Habitus mit einer 

Wuchshöhe von bis zu ca. 7 m eingenommen.  

Die Vegetation entlang der südwestlichen Plangebietsgrenze setzt sich zusammen aus Berg- und Spitzahorn, Silber- und 

Schwarzpappeln sowie Salweide mit Stammdurchmessern von ca. 0,5 m und Kronendurchmessern von ca. 5 bis 10 m. 

Hierunter befindet sich eine Strauchschicht aus Johannis- und Brombeeren. 

Entlang der Boss-Fremery-Straße befinden sich vereinzelt fremdländische Gehölze. Standortgerechte Bepflanzungen 

umfassen z.B. Spitz- und Bergahorn mit Stammdurchmessern von ca. 0,5 m und Kronendurchmessern von ca. 5 m  so-

wie Haselnuss in Wuchshöhen von bis zu 7 m. Die Strauchschicht setzt sich neben fremdländischen Arten aus Brombee-

ren zusammen. 

Die Krautschicht beschränkt sich insgesamt auf eine wenig ausgeprägt Ruderalvegetation. 

4.2.2 Eingriff 

Arten der Flora sowie deren Biotope sind allgemein empfindlich gegenüber einer Flächeninanspruchnahme und der damit 

verbundenen Zerstörung von Lebens- und Nahrungsräumen bzw. allgemein gegenüber Beeinträchtigungen durch 

menschliche Nutzungen, die auch in Form von Schadstoffimmissionen, Zerschneidung oder sonstigen Veränderungen 

von Lebensräumen und Biotopen erfolgen können. Hier sind insbesondere die Versiegelung von Freiflächen und die Be-

lastung durch (Luft-)Schadstoffe zu nennen. 

                                                           

2 Die heutige potentielle natürliche Vegetation (HpnV) bezeichnet die Gesamtheit der Pflanzengesellschaften, die sich aufgrund der am jeweiligen 
Standort herrschenden abiotischen Faktoren wie Boden, Wasser und Klima natürlicherweise und ohne Beeinflussung durch den Menschen einstellen 
würden. Da in unserer Kulturlandschaft natürliche, vom Menschen nicht veränderte Flächen nur sehr selten zu finden sind, kann die Rekonstruktion 
der potenziellen Endgesellschaft am jeweiligen Standort dazu beitragen, möglichst landschaftsgerechte und ökologisch sinnvolle Rekultivierungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. 
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Aktuell ist bereits ein Großteil des Plangebietes versiegelt und wird derzeit als Parkplatz genutzt. Eine Empfindlichkeit 

besteht demnach lediglich für die in Randbereichen des Plangebietes vorhandenen Gehölze und Bäume. Diese stellen 

Habitate für unterschiedliche Tierarten da und tragen zur Aufwertung der ansonsten stark gewerblich geprägten Flächen 

bei. Die nördlich gelegenen Gehölze entlang der Wurm werden zudem von der Verbundfläche VB-K-4902-003 erfasst. In 

diesen Bereichen ist von einer hohen Empfindlichkeit auszugehen. 

Durch das geplante Vorhaben kommt es insgesamt zu einer flächenmäßigen Reduzierung der Freiflächen und infolge-

dessen zu einem über den Bestand hinausgehenden Eingriff in vorhandene Pflanzengesellschaften. Die vom räumlichen 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes erfassten Bepflanzungen werden voraussichtlich vollständig gerodet. 

4.2.3 Bewertung des Eingriffs  

Auf das Schutzgut Pflanzen hat der Bau der geplanten Anlagen vor allem durch die Rodung und Beseitigung von Bäu-

men, Sträuchern und der Krautschicht im Rahmen der Baufeldräumung Auswirkungen. Hiervon betroffen sind der nördlich 

gelegene Gehölzstreifen entlang der Wurm, die vorhandenen Gehölze im westlichen Randbereich, welcher an die beste-

henden Tennisplätze angrenzt sowie die Bepflanzungen entlang der Boos-Fremery-Straße. 

Aufgrund einer Überlagerung durch eine Verbundfläche kommt insbesondere der Bepflanzung entlang der Wurm eine 

besondere Bedeutung zu. Daher sind die Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen als erheblich zu bewerten und durch geeig-

nete Maßnahmen auszugleichen. 

4.3 Fläche 

Als Flächenverbrauch wird die Inanspruchnahme von Flächen durch den Menschen bezeichnet. Dabei werden natürliche 

Flächen oder landwirtschaftlich genutzte Flächen in Siedlungs- und Verkehrsflächen umgewandelt. Auch gestaltete Grün-

flächen, die der Erholung und Freizeitgestaltung von Menschen dienen, werden zur Siedlungs- und Verkehrsfläche ge-

zählt. Beim Flächenverbrauch wird der Boden folglich einer Nutzungsänderung unterzogen und die Änderung geht zu-

meist mit einem irreversibler Verlust der ursprünglichen Funktion einher. Ziel des Bundes ist es nunmehr, möglichst spar-

sam mit dem Gut „Fläche“ umzugehen, was sich insbesondere in dem 30 ha Ziel sowie der Bodenschutzklausel (§ 1a 

Abs. 2 BauGB) zeigt. Um dies zu erreichen, muss die Neuinanspruchnahme von Flächen auf ein Mindestmaß begrenzt 

werden. 

4.3.1 Bestand 

Aktuell ist eine Beanspruchung der Fläche bereits durch die damalige Nutzung durch die Glanzstoffwerke und die heute 

noch andauernde Nutzung als Parkplatz gegeben. Lediglich Randbereiche der Fläche sind nicht Anspruch genommen 

und stellen sich als Vegetationsflächen dar.  

4.3.2 Eingriff 

Durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens werden die noch verbliebenden, noch nicht in Anspruch genommenen 

Teilflächen des Plangebietes ebenfalls und vollständig beansprucht. 

4.3.3 Bewertung des Eingriffs  

Das Schutzgut Fläche ist gegenüber einer Neuinanspruchnahme empfindlich, da  es sich um ein endliches Gut handelt 

und sich der Flächenverbrauch negativ auf viele verschiedene Faktoren auswirkt. Mögliche Folgewirkungen des Flächen-
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verbrauchs sind Zersiedelung, Verlust von Lebensräumen für Flora, Fauna, Verlust der Erholungsfunktion, Zerschneidung 

von Landschaften und Barrierewirkung, Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, Reduktion der Wasserversickerungsfä-

higkeit, Verschärfung von Hochwassergefahren, verändertes Kleinklima sowie abnehmende Flächenauslastung mit kost-

spieliger Infrastrukturbereitstellung. (vgl. BMU, 2017) Insgesamt zeigen sich die Empfindlichkeiten des Schutzgutes Flä-

che demnach vor allem durch Auswirkungen auf die übrigen Schutzgüter. 

Vorliegend ist bereits ein Großteil der Fläche in Anspruch genommen, sodass die Empfindlichkeit des Schutzgutes Fläche 

an dieser Stelle nicht mehr gegeben ist. Lediglich für die verbleibenden Randbereiche ist eine Empfindlichkeit des 

Schutzgutes gegeben.  

Durch das geplante Vorhaben wird eine bisher unbeplante Fläche mit Planungsrecht versehen. Aufgrund der Integration 

des Standortes in bestehende Bebauungs- und Erschließungsstrukturen sowie die bereits vorhandene Inanspruchnahme 

der Fläche als Parkplatz liegt jedoch ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Schutzgut Fläche vor, da Flächen an 

weniger integrierten Standorten nicht in Anspruch genommen und somit keine zusätzlichen Erschließungen erforderlich 

werden. Zudem liegt die Fläche zukünftig innerhalb des allgemeinen Siedlungsbereichs, sodass eine Inanspruchnahme 

der Fläche bereits auf übergeordneter planerischer Ebene vorgesehen ist. Insofern ist in Bezug auf das Schutzgut Fläche 

davon auszugehen, dass die Planung weder in der Bau- noch in der Betriebsphase zu erheblichen Beeinträchtigungen 

führen wird. 

4.4 Boden 

Da gewachsener Boden als Ressource nur begrenzt zur Verfügung steht, ist er grundsätzlich schutzbedürftig. Es muss 

darauf geachtet werden, dass die Funktionsfähigkeit der natürlichen Wirkungsgefüge des Bodens auch für die Zukunft 

gewährleistet bleibt (§ 1 Abs. 7 lit a und e; § 1a Abs. 2 BauGB). Gemäß des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) 

ist die Funktion des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. 

4.4.1 Bestand  

Gemäß der Karte der naturräumlichen Haupteinheiten liegt das Plangebiet im Bereich „Selfkant“, in der Untereinheit „Un-

tere Rurebene“. Der Selfkant ist der südwestliche Teil des Niederrheinischen Tieflandes (Terrassenlandschaft auf basen-

reichen Substraten). Die Einheit umfasst die (sand-)lössbedeckte Haupttterrassenebene und die sie umgebenden Bruch- 

und Flussniederungen. Die Heinsberger Ruraue ist eine 3- 5 km breite, mit der Niederterrasse weitgehend identische 

Niederung, welche von der Rur, der Wurm und dem Erlenbach durchflossen wird.  

Im Rur- und Wurmtal sind Braune Auenböden weit verbreitet. Sie sind stellenweise pseudovergleyt bzw. gehen in Gleye 

über. Die aus der Rurniederung herausragenden Niederterrassenreste und höhergelegenen Auenlehmplatten tragen 

Braunerde-Böden (teilw. pseudovergleyt) bzw. bei mächtiger Auenlehmauflage Gley-Parabraunerde. Nicht mehr von Rur 

durchflossenen Auenbereiche (Rurbegradigung) sind durch Rohauenböden charakterisiert, große Auenbereiche sind 

jedoch auch künstlich verändert. Kleinflächig finden sich am Rande der Rur- bzw. Wurm-Niederung kleine, ehemalige 

Niedermoorbereiche, welche durch Grundwasserabsenkung entwässert sind. 

Zur Bewertung des Schutzgutes Boden werden die Kartierungen zum Boden der Geobasisdaten der Vermessungs- und 

Katasterverwaltung NRW (www.tim-online.nrw.de) und die Bodenkarte (M. 1:50.000) des geologischen Dienstes NRW zur 

Hilfe genommen. In der Bodenkarte (M 1:5.000) des geologischen Dienstes ist die Fläche nicht erfasst. Demgemäß ergibt 

sich die nachfolgende Bewertung. 
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Die Bodenkarte zeigt für das Plangebiet zwei unterschiedliche Bodentypen an. Im Norden der Fläche werden etwa zwei 

Drittel dem Bodentyp Gley-Vega - Braunauenboden (A32) zugeordnet. Der Südliche Teil der Fläche ist dem Bodentyp 

Pseudogley-Gley (G31) zugeordnet.  

Der Braunauenboden (A32) setzt sich zusammen aus einer 4-7 dm mächtigen oberen Schicht von sandig-lehmigem 

Schluff und schluffigem Lehm aus Auenablagerungen im Holozän, einer 10-15 dm mächtigen Schicht von schluffigem 

Lehm und stark schluffigem Ton aus Schwemmlöß (Jungpleistozän bis Holozän) und einer unteren Schicht aus Kies und 

zum Teil Sand aus der Terrassenablagerung.  

Die Pseudogleye (G31) hingegen bestehen in der oberen Schicht aus 6-20 dm mächtigem schluffigem Lehm und stark 

schluffigem Ton aus Löß aus dem Jungpleistozän. Diese überlagert eine bis zu 14 dm mächtige Schicht von Kies und 

zum Teil Sand aus der Terrassenablagerung.  

Die Erfüllung bodenspezifischer Funktionen lässt sich unter anderem anhand der Bodenwertzahl ermitteln. Bundesweit 

wird hierbei eine Bodenwertzahl (Bodenzahl bzw. Grünlandgrundzahl) von 60 als Grenzwert angenommen, oberhalb 

dessen die Vorrausetzung von § 12 Abs. 8 BBodSchV (Bundesbodenschutzverordnung) als erfüllt gilt. Dieser Schwellen-

wert wird durch beide vorhandenen Böden nur knapp erreicht, die jeweils Bodenwertzahlen zwischen 55 und 60 aufwei-

sen.  

Bei beiden Bodentypen liegt die Feldkapazität (369 bzw. 374 mm) und auch die Kationenaustauschkapazität (275 bzw. 

318 mol+/m²) im hohen Bereich, sodass eine hohe Bindung von Wasser und Nährstoffen im Boden gegeben ist. Die 

Durchwurzelungstiefe ist mit 11 dm als sehr hoch zu bewerten und sorgt dafür, dass eine gute Versorgung der im Boden 

auswachsenden Pflanzen mit den vorhandenen Nährstoffen und Wasser gegeben ist. Während die Pseudogleye durch 

mittlere Staunässe geprägt sind, ist der Braunauenboden ohne Staunässe gekennzeichnet.  

Insgesamt können Böden aus unterschiedlichen Gründen als schützenswert eingeordnet werden. Als Kriterien werden 

dabei neben der landwirtschaftlichen Bedeutung sowie der Regelungs- und Pufferfunktion auch die Dokumentationsfunk-

tion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie das Potenzial zur Entwicklung von Biotopen bewertet (vgl. Schrey, 

2004). Es liegt eine Schutzwürdigkeit des Braunauenbodens aufgrund seiner hohen Funktionserfüllung als Regelungs- 

und Pufferfunktion sowie aufgrund seiner natürlichen Bodenfunktion vor. Für die Pseudogleye ist vom geologischen 

Dienst keine Bewertung der Schutzwürdigkeit abgegeben.  

Das Schutzgut Boden ist durch die vorliegende Versiegelung und die damit einhergehende Nutzung als Parkplatz in wei-

ten Teilen bereits vorbelastet. Die bodenspezifischen Funktionen wie die Aufnahme, Speicherung und zeitlich verzögerte 

Abgabe von Niederschlagswasser an den Wasserhaushalt können somit in weiten Teilen nicht mehr erfüllen werden.  

4.4.2 Eingriff 

Generell ist Boden empfindlich gegenüber Eingriffen und Veränderungen der Schichtenfolge sowie anderen mechani-

schen Einwirkungen (z.B. Verdichtung).Insbesondere im Rahmen von Baumaßnahmen wird die Bodenstruktur durch 

Flächenversiegelung, Verdichtung, Abtragungen und Aufschüttungen negativ verändert. Eine Belastung erfolgt auch 

durch den Eintrag von Schadstoffen, die erstens die Bodenfunktionen negativ beeinflussen und zweitens auch andere 

Schutzgüter belasten können, insbesondere durch Auswaschung in das Grundwasser.  

Im vorliegenden Fall besteht konkrete Konflikte lediglich in bisher unversiegelten Bereichen, die einer Versiegelung zuge-

führt werden sollen. Hiermit können Einschränkungen der Bodenfunktionen durch Versiegelung, Verdichtung, Verände-

rung der Schichtenfolge sowie mögliche Schadstoffeinträge verbunden sein.  
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4.4.3 Bewertung des Eingriffs  

Die Erheblichkeit des Eingriffs ergibt sich aus dem Umfang des Funktionsverlustes, der durch die Umsetzung von Ver-

meidungs- und Minderungsmaßnahmen auf das nötigste Maß beschränkt werden kann. Funktionsverluste werden insbe-

sondere in den künftig versiegelten Flächen auftreten. Hiervon sind vor allem die derzeit noch vorhandenen Freiflächen 

und Gehölzflächen betroffen. Durch die Förderung der Bodenfunktionen in den übrigen Bereichen des Plangebietes durch 

die Anpflanzung zusätzlicher Vegetationsstrukturen kann jedoch ein Teil der Auswirkungen kompensiert werden. Zudem 

können durch Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen während der Bauphase zusätzliche Beeinträchtigungen 

vermieden werden (vgl. hierzu Kapitel 5.2.4).  

Insgesamt werden die Eingriffe in das Schutzgut Boden, sofern sie nicht vor Ort vermeidbar oder ausgleichbar sind, im 

Rahmen des ökologischen Ausgleiches ausgeglichen werden.  

4.5 Wasser  

Wasser ist in seiner vielfältigen Zustandsgröße und Ausbildung ein grundlegender Baustein im Ökosystem. Hydrologisch 

gesehen ist Wasser als Transportmedium für die Weiterleitung von Stoffen von entscheidender Bedeutung. Wasser ist 

Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen und bietet darüber hinaus Lebensraum für spezifische Organismen-

gemeinschaften. 

4.5.1 Bestand  

Zur Beschreibung des Schutzgutes Wasser wird u.a. auf das elektronische wasserwirtschaftliche Verbundsystem für die 

Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW (ELWAS WEB) des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 

und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen. Demgemäß können die nachfolgenden Aussa-

gen getroffen werden. 

Das Plangebiet ist dem Grundwasserkörper „Hauptterrassen des Rheinlandes“ zuzuordnen, welcher im Teileinzugsgebiet 

Maas-Süd NRW liegt. Der nördliche Bereich des Teileinzugsgebietes ist durch Lockergestein gekennzeichnet, welcher 

der Niederrheinischen Bucht zuzuordnen ist und in die Tiefebene von Rhein und Maas übergeht. Alle vorhandenen Po-

rengrundwasserleiter sind sehr mächtig, teilweise gut durchlässig und weisen mehrere Grundwasserstockwerke auf.  

Oberflächenwasser oder Fließgewässer befinden sich im Plangebiet selbst nicht, allerdings grenzt unmittelbar nördlich die 

Wurm an das Plangebiet. Die Wurm sowie deren unmittelbaren Uferrandbereiche sind zudem als Überschwemmungsge-

biet festgesetzt. Weitere Schutzgebiete sind im Plangebiete und der näheren Umgebung nicht vorhanden.  

In großen Teilen des Plangebietes ist aufgrund der Versiegelung mit einer eingeschränkten Versickerungs- und Nieder-

schlagsrückhaltefunktion zu rechnen, ein erhöhter Oberflächenabfluss ist hier die Folge. In den unversiegelten mit Vege-

tationsstrukturen versehenen Bereichen können derartige Vorbelastungen ausgeschlossen werden. 

4.5.2 Eingriff 

Mit der Planung ist die Zulässigkeit einer zusätzlichen Neuversiegelung verbunden. Konflikte mit dem Schutzgut entste-

hen daher insbesondere in den Bereichen mit einem hohen geplanten Versiegelungsgrad. Im Bereich dieser Flächen 

kommt es zu einer Reduzierung der Versickerungsfähigkeit, was eine Minderung der Grundwasserneubildungsrate sowie 

die Beeinträchtigung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen zur Folge haben kann.  
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Das angrenzende Überschwemmungsgebiet erfasst die Wurm bzw. deren Uferrandbereich. Baubedingte Eingriffe in diese 

werden nicht begründet, sodass mit einer unmittelbaren Veränderung des Überschwemmungsgebietes selbst nicht zu 

rechnen ist. Damit beschränken sich mögliche Eingriffe auf die potentielle Einleitung des auf dem Plangebiet anfallenden 

Oberflächenwassers in die Wurm. Gemäß § 44 LWG NW ist das Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 

1. Januar 1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, zu versickern, zu 

verrieseln oder ortsnah direkt oder ohne Vermischung mit Schmutzwasser über eine Kanalisation in ein Gewässer einzu-

leiten, sofern dies ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist. Im vorliegenden Fall wird geprüft, das 

zusätzlich anfallende Niederschlagswasser in die unmittelbar angrenzende Wurm einzuleiten. In jedem Fall wäre durch 

technische Maßnahmen zu gewährleisten, dass eine Verunreinigung der Wurm durch auf den Parkplatzflächen anfallende 

Stoffe vermieden wird. 

Hinweise zur Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers im Plangebiet liefert die Hochwassergefahrenkarte / Hochwasserrisi-

kokarte des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-

Westfalen. Gemäß dieser kann selbst eine geringe Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers im Plangebiet ausgeschlossen 

werden. 

4.5.3 Bewertung des Eingriffs  

Mit dem Vorhaben ist eine Erhöhung der zulässigen Versiegelung verbunden. Auf den von der Versiegelung betroffenen 

Flächen ist eine Grundwasserneubildung zukünftig nicht mehr möglich. Der überwiegende Teil des Plangebietes ist je-

doch bereits heute versiegelt und durch die Einleitung des Niederschlagswassers in das angrenzende Oberflächenge-

wässer könnte das Niederschlagswasser dem Wasserhaushalt wiederum hinzugeführt werden. Unmittelbare Eingriffe in 

das Überschwemmungsgebiet der Wurm erfolgen nicht und ein Hochwasser im Plangebiet ist nicht zu erwarten. Unter 

Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte werden die planbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu-

nächst als nicht erheblich bewertet. 

Ob eine Einleitung des anfallenden Niederschlagswassers in die Wurm möglich ist, welche Maßnahmen (z.B. Ölabschei-

der) zur Vermeidung einer Verunreinigung erforderlich wären und wie sich diese Einleitung auf die bestehende Hochwas-

sersituation auswirken würde, ist im weiteren Verlauf des Verfahrens zu untersuchen. In Abhängigkeit von den Untersu-

chungsergebnissen wäre die vorgenannte Bewertung ggf. anzupassen. 

4.6 Luft und Klima  

Das lokale Kleinklima bildet die Grundlage insbesondere für die Vegetationsentwicklung. Darüber hinaus ist das Klima 

unter dem Aspekt der Niederschlagsrate auch für den Wasserhaushalt und die Grundwasserneubildung verantwortlich. 

Luft wiederum ist lebensnotwendig zum Atmen für Mensch und Tier. Zudem übernimmt die Atmosphäre Funktionen als 

Schutz- und Übertragungsmedium für Stoffflüsse. Ein ausgewogenes Klima und eine regelmäßige Frischluftzufuhr sind 

Grundlage für gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse.  

4.6.1 Bestand 

Im Bereich der Niederrheinischen Bucht herrscht ein maritim beeinflusstes Klima, welches durch milde Winter und gemä-

ßigte Sommer definiert wird. Die mittlere Lufttemperatur/Jahr beträgt zwischen 10 und 11°C. Im Herbst und Winter kann 

es entlang der Flusstäler zu Talnebel kommen. Innerhalb des Stadtgebietes Heinsbergs muss mit ca. 700  – 800 mm 

Niederschlag im Jahr gerechnet werden. Die Sonnenscheindauer beträgt bis zu 1.560 bis 1.600 Stunden pro Jahr.  
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Im Plangebiet sind klimatisch wirksame Strukturen, die zu relevanten, positiven Eigenschaften auf das Klima führen, nur 

untergeordnet vorhanden. Lediglich der Gehölzstreifen im Bereich der angrenzenden Tennisplätze und der Wurm tragen 

zur Entstehung von Frischluft und der Bindung klimarelevanter Schadstoffe bei. Demgegenüber führen die versiegelten 

Flächen im Plangebiet zu einer Belastung des Klimas, beispielsweise durch schnellere Aufwärmung im Vergleich zu einer 

unversiegelten oder bepflanzten Fläche. 

Zudem liegt innerhalb des Plangebietes eine mittlere bis hohe Belastung mit klimarelevanten Luftschadstoffen vor. Das 

Emissionskataster Luft des Landes Nordrhein-Westfalen (LANUV 2016b) kann Auskunft über die Belastung des Schutz-

gutes Luft mit Emissionen verschiedener Emittentengruppen und Schadstoffarten geben. Es unterscheidet hierbei zwi-

schen den Verursachern Industrie, Landwirtschaft, Kleinfeuerungsanlagen, Verkehr in seiner Gesamtheit und unterteilt 

(KFZ-, Offroad-, Schienen-, Schiff- und Luftverkehr). Die Schadstoffarten wiederum sind zunächst grob in die folgenden 

Kategorien unterteilt: Treibhausgase, andere Gase, Schwermetalle, chlorhaltige organische Stoffe, andere organische 

Stoffe, anorganische Stoffe und Stäube.  

Eine Betrachtung der Belastung durch alle aufgeführten Stoffe würde einen unverhältnismäßigen Aufwand mit sich brin-

gen, weshalb im Folgenden der Fokus auf die klimarelevanten Emissionen Distickoxid (N2O), Kohlendioxid (CO2) und 

Methan (CH4) sowie den Feinstaub (PM10) gelegt werden. Staub lässt sich nach Größe in verschiedene Fraktionen eintei-

len. Eine relevante Fraktion des Gesamtstaubes stellen die Partikel dar, deren aerodynamischer Durchmesser weniger 

als 10 µm beträgt (Feinstaub - PM10). Der größte Teil der anthropogenen Feinstaubemissionen stammt aus Verbren-

nungsvorgängen (Kfz-Verkehr, Gebäudeheizung) und Produktionsprozessen. Gleichzeitig wird hinsichtlich der Emitten-

tengruppen die Einschränkung vorgenommen, den Verkehr ausschließlich in seiner Gesamtheit zu betrachten, da ledig-

lich ein Überblick über die Luftschadstoffbelastung gegeben werden, nicht aber eine allzu differenzierte Ursachensuche 

betrieben werden soll. Die Werte werden i.d.R. für Raster in der Größe 1 km2 angegeben, lediglich die Werte für die 

Landwirtschaft sind ausschließlich auf Kreisebene verfügbar, sodass hier eine gewisse Streuungsbreite vorliegen kann.  

Tabelle 1 zeigt, dass im Plangebiet eine mittlere bis hohe Vorbelastung durch Luftschadstoffe vorliegt. Maßgeblicher 

Emittent ist die Industrie mit den nördlich angrenzenden Industrieflächen. Aber auch die durch Kleinfeuerungsanlagen und 

den Verkehr erzeugten Emissionen belasten die Luft in gewissem Maße. Insgesamt kann daher von einer mittleren bis 

hohen Vorbelastung des Schutzgutes Luft bzw. Klima gesprochen werden.  

Emission 

Emittent 

Distickoxid (N2O) Kohlendioxid (CO2) Methan (MH4) Feinstaub (PM10) 

Industrie 304 kg/km² 20.145 t/km² 412 kg/km² 5.629 kg/km² 

Landwirtschaft 400 – 620 kg/km2 - 4,4 – 8,1 t/km2 - 

Kleinfeuerungsanlagen 31 kg/km2 3.494 t/km2 332 kg/km2 289 kg/km2 

Verkehr 63 kg/km2 2.702 t/km2 273 kg/km2 674 kg/km2 

Tabelle 1 Luftschadstoffbelastung im Plangebiet; Quelle: eigene Darstellung nach LANUV 2016b 

4.6.2 Eingriff 

Die klimatischen Funktionen von Freiflächen stehen in engem Zusammenhang mit deren Vegetationsbestand. Bei Verlust 

der Vegetation gehen auch die kleinklimatischen Wirkungen weitgehend verloren. Eine zusätzliche, negative, klimatische 

Wirkung erfolgt bei Bebauung der Flächen, da sich versiegelte Flächen schneller erwärmen und eine ungünstigere Strah-

lungsbilanz aufweisen. Durch die Errichtung von Baukörpern können außerdem die Windströmungen im Plangebiet ver-
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ändert werden. Somit ist das Schutzgut Klima und Luft allgemein empfindlich gegenüber einer Versiegelung und Über-

bauung sowie gegenüber einer Beeinträchtigung vorhandener Vegetation. 

4.6.3 Bewertung des Eingriffs  

Durch das Fehlen von großen, klimatisch wirksamen Vegetationsstrukturen und den hohen Versiegelungsgrad kommt 

dem Plangebiet jahreszeitenabhängig nur eine geringe Bedeutung für die örtliche Frischluftproduktion zu. Demnach be-

steht für das Schutzgut Klima nur eine geringe Empfindlichkeit durch die Beseitigung der aktuell verbleibenden Vegetation 

in den Randbereichen des Plangebietes. Unter Berücksichtigung der Vorbelastung und der Planung ist daher davon aus-

zugehen, dass es keine erheblichen Eingriffe in das Schutzgut Klima gibt. Von einer beeinträchtigenden Luftschadstoffbe-

lastung durch die im Plangebiet angesiedelten Nutzungen ist nicht auszugehen, da diese keine erheblichen Emissionen 

von Schadstoffen verursachen. 

4.7 Wirkungsgefüge 

Als Wirkungsgefüge wird das naturgesetzlich geregelte Zusammenwirken der Elemente (z.B. Bodentyp, Wasser, Luft) und 

Komponenten (z.B. Boden, Klima, Lebensgemeinschaft) in einer funktionellen Einheit des Geokomplexes beschrieben 

(vgl. Spektrum 2001). Die Funktionsfähigkeit der einzelnen Schutzgüter bedingt daher indirekt auch die Funktionsfähigkeit 

des gesamten Naturhaushaltes aufgrund des Wirkungsgefüges.  

4.7.1 Bestand 

Das Wirkungsgefüge innerhalb des Plangebietes ist durch einen hohen Versiegelungsgrad vorbelastet. Hierdurch kommt 

es zu einer bereits heute reduzierten Grundwasserneubildungsrate. Zugleich kann eine schnellere Erwärmung versiegel-

ter Flächen grundsätzlich zu einer schnelleren Verdunstung und damit ebenfalls zu Auswirkungen auf den Wasserhaus-

halt führen. Auswirkungen im Wasserhaushalt führen wiederum zu einer mittelbaren Beeinflussung von Lebensräumen für 

Tiere und Pflanzen. Durch die direkte Nähe zur Wurm wird das Risiko einer erheblichen Beeinträchtigung des lokalen 

Wasserhaushalt zumindest herabgesetzt. 

Durch den oberflächigen und ungefilterten Abfluss des anfallenden Niederschlagswassers kann es grundsätzlich zu 

Schadstoffeinträgen in benachbarten, unversiegelten Bereichen, hervorgerufen durch die vereinzelt noch im Plangebiet 

parkenden Fahrzeuge kommen. Potentielle Schadstoffeinträge könnten zu deren Anreicherung in Boden und Wasser 

sowie einer hierdurch bedingten Beeinträchtigung der Schutzgüter Tiere und Pflanzen führen. Eine Beeinträchtigung von 

Pflanzen könnte sodann negative Auswirkungen auf Luft und Klima nach sich ziehen. Da die Nutzungsintensität im Plan-

gebiet derzeit gering ist, werden die vorgenannten Risiken jedoch als unwahrscheinlich erachtet. 

Unversiegelte Bereiche sind lediglich entlang der Plangebietsgrenzen zur Wurm und zu den angrenzenden Tennisplätzen 

vorhanden. Im anthropogen stark veränderten Umfeld übernehmen diese Bereiche relevante Funktionen im Biotopver-

bund und somit für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere. Zugleich übernehmen sie durch Beschattung und CO2-Bindung 

Funktionen für das Klima und die Luftreinhaltung. 

Grundsätzlich können Schutzgüter eine besondere Funktion für das Wirkungsgefüge übernehmen. Beispielsweise könn-

ten Grundwasserleiter in einer solchen Form ausgeprägt sein, das Veränderungen des Grundwasserspiegels zu Verände-

rungen von Lebensraumbedingungen, selbst in weiter entfernten Schutzgebieten führen. Aufgrund der hohen Vorbelas-

tung, insbesondere in Form von nahezu vollständiger Versiegelung und anthropogenen Störwirkungen des Umfeldes ist 

eine entsprechende Funktion vorliegend nicht erkennbar. 
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4.7.2 Eingriff 

Explizite Eingriffe, die über die unter Kapitel 4.1 bis 4.6 getroffenen Aussagen hinausgehen, sind nicht erkennbar. 

4.7.3 Bewertung des Eingriffs  

Das Wirkungsgefüge ist allgemein empfindlich gegenüber einer Vielzahl von Beeinflussungen der einzelnen Bestandteile 

des Systems. Wird ein Schutzgut beeinflusst, sind daher Veränderungen im Wirkungsgefüge möglich. Um nur einige 

Beispiele zu nennen, wirkt z.B. die Beseitigung von Vegetation negativ auf das Klima auf und vernichtet Habitate für be-

stimmte Tier- und Pflanzenarten, und kann weiterhin Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser haben. 

Eine spezifische Empfindlichkeit des Wirkungsgefüges im Bereich der versiegelten Flächen kann aufgrund der erhebli-

chen Vorbelastung weitestgehend ausgeschlossen werden. Damit verbleibt eine Empfindlichkeit im Bereich bisher unver-

siegelter Flächen, insbesondere gegenüber einer Inanspruchnahme und der damit verbundenen Versiegelung, Beseiti-

gung von Vegetation, Zerstörung von Habitaten, Beeinflussung des Bodens und des Wasserhaushaltes sowie den damit 

verbundenen Auswirkungen auf die Luftqualität und das Klima.  

Vorliegend ist nicht erkennbar, dass die vorgenannten Schutzgüter eine besondere Funktion für das Wirkungsgefüge 

zwischen Ihnen übernehmen. Aufgrund dessen sowie der hohen Vorbelastung, insbesondere in Form von nahezu voll-

ständiger Versiegelung und anthropogenen Störwirkungen des Umfeldes ist eine erhebliche Beeinträchtigung nicht zu 

erwarten. 

4.8 Landschaft 

Das Landschaftsbild hat in erster Linie ästhetische und identitätsbewahrende Funktion. Die Komposition verschiedener 

typischer Landschaftselemente macht die Eigenart eines Landstriches aus. Neben der Bewahrung typischer Arten, Struk-

turen und Bewirtschaftungsformen spielt dies auch für den Erholungswert der Landschaft eine große Rolle. 

4.8.1 Bestand  

Das Plangebiet befindet sich im Landschaftsraum „Heinsberger Ruraue mit Wurmniederung“. In den anthropogen noch 

wenig beeinflussten Bereichen des Landschaftsraumes bestehen Pappelforste und Korbweidenpflanzungen. Stellenwei-

se, beispielsweise im Norden von Herzogenrath ist, die Wurm noch unbegradigt. Hier bestehen gut ausgeprägte Gleit- 

und Prallhänge mit bis zu 3 m hohen Uferabbrüchen, weit ausholende Mäander, Schotterbänke und vereinzelte Mäander-

halbinseln mit Weichholz-Auenwäldern, deren Bepflanzung sich insbesondere aus Silberweiden, stellenweise Eschen und 

Schwarz-Erlen zusammensetzt. (vgl. IMA GDI NRW 2019) 

Im Nahbereich des Plangebietes wurde der Landschaftsraum anthropogen stark verändert. Der Verlauf Wurm wurde auf 

eine mittlere Breite von ca. 20 m kanalisiert und die Uferrandbereiche wurden stark profiliert. Mäander fehlen vollständig. 

Die noch standortgerechten Bepflanzungen (vgl. hierzu Kapitel 4.2) beschränken sich weitestgehend auf die Uferrandbe-

reiche. Stellenweise, beispielsweise im Bereich der südwestlich des Plangebietes gelegenen Tennisplätze schließen 

weitere, mit Gehölzen bepflanzte Freiflächen unmittelbar an die Uferrandbereiche an. Diese Freiflächen erfüllen wertvolle 

Funktionen für die Durchgrünung der Ortslage und die Naherholung.  

In diesem Zusammenhang kommt den verbliebenen Bepflanzungen eine besondere Bedeutung für das Orts- und Land-

schaftsbild zu. Hier sind die Bepflanzungen entlang der Wurm sowie im Bereich der südwestlich gelegenen Tennisplätze 

hervorzuheben. Diese tragen zu einer merklichen und optisch ansprechenden Durchgrünung der Ortslage bei. Eine gerin-
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gere Bedeutung für die Durchgrünung der Ortslage, jedoch für die Bildung von Raumkanten relevante Wirkung besteht 

durch eine Gehölzreihe entlang der Boos-Fremery-Straße. 

Das bauliche Umfeld des Plangebietes wird durch unterschiedliche Nutzung geprägt. Im Norden bestehen gewerbliche, 

stark verdichtete Nutzungen und Bauformen, die zu einer erheblichen Prägung des Ortsbildes führen. Im Osten und Sü-

den bestehen gemischte Nutzungen, die beispielsweise durch Einzelhandel und Mehrfamilienhäuser charakterisiert wer-

den. Im Westen, im Anschluss an die bereits benannten Tennisplätze, befinden sich vergleichsweise locker bebaute 

Wohngebiete. Insgesamt besteht ein lebendiges, eher verdichtetes Ortsbild. 

Beim Plangebiet selbst handelt es sich um eine weitestgehend ungenutzte Parkplatzfläche. Aufgrund umfangreicher Vor-

belastungen in Form von Versiegelungen, vereinzelten Einbauten und den das Ortsbild stark prägenden Gewerbebauten 

im Nordwesten wird die Freifläche – trotz unmittelbar angrenzender Wurmaue – als Teil des Siedlungszusammenhanges 

wahrgenommen. Innerhalb von diesem stellt die Fläche, aufgrund ihrer weitestgehend fehlende Nutzung und subjektiver 

Wahrnehmung als Brachfläche, eine städtebauliche Störung im ansonsten eher verdichteten, lebendigen Ortsbild dar. 

4.8.2 Eingriff 

Das Landschaftsbild und die Erholung als Naturpotenzial sind allgemein empfindlich gegenüber einer Veränderung der 

Landschaft, insbesondere in Form von Bebauung und „landschaftsfremden“ Nutzungen. Dadurch wird auch die Erho-

lungsnutzung für den Menschen, die durch den Eindruck der „freien Landschaft“ entsteht, beeinträchtigt. Neben dem 

Hinzufügen von störenden Elementen kann das Landschaftsbild auch durch das Entfernen von typischen und prägenden 

Elementen, wie etwa Grünstrukturen, beeinträchtigt werden. 

Die spezifische Empfindlichkeit des Plangebietes ist zunächst gering, da das Plangebiet bereits einer anthropogenen 

Nutzung als Parkplatz unterliegt und den Menschen zur Erholung nicht zur Verfügung steht. Jedoch kommt den verblie-

benen landschafts- und ortbildprägenden Elementen eine hohe Bedeutung zu. Somit besteht eine Empfindlichkeit insbe-

sondere gegenüber einer Entfernung oder Beeinträchtigung dieser Elemente. 

In Bezug auf die südwestlich angrenzenden Tennisplätze besteht eine zusätzliche Empfindlichkeit gegenüber einer mögli-

chen, vom Vorhaben ausgehenden Überprägung durch die Gebäudekörper und Verkehre. Hierdurch könnte die Naherho-

lungsfunktionen beeinträchtigt werden. 

4.8.3 Bewertung des Eingriffs  

Im Zuge der Realisierung des geplanten Vorhabens werden Bepflanzungen entlang der Plangebietsgrenzen, insbesonde-

re die bisher das Ortsbild prägenden Gehölze Entlang der Boos-Fremery-Straße entfernt werden, was eine gewisse Be-

einträchtigung des Ortsbildes nach sich ziehen wird.  

Demgegenüber werden bisher brachliegende Flächen durch Gebäude des Nahversorgungszentrums geprägt werden. Da 

die bisher fehlende Bebauung eine städtebauliche Störung im ansonsten lebendigen Ortsbild darstellt, wird die Nutzungs-

änderung als für das Ortsbild grundsätzlich positiv bewertet. Durch den Zuschnitt der geplanten Baufenster wird eine 

Winkelförmige Anordnung der späteren Gebäudekörper planungsrechtlich abgesichert. In diesem Zusammenhang wird 

die Entfernung der Gehölze den Straßenraum in Richtung einer platzartigen Situation öffnen.  

In Bezug auf die Naherholungsfunktion der angrenzenden Tennisplätze sind lediglich geringfügige Beeinträchtigungen zu 

erwarten. Rein ästhetisch wird die bestehende Eingrünung dazu führen, dass die geplanten Gebäude zu keiner optischen 

Überprägung der Tennisplätze führen. Durch die geplante Anordnung der Gebäudekörper werden die Tennisplätze zu-
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dem vom Parkplatz abgeschirmt. Somit wird das Betriebsgeschehen auf dem Parkplatz kaum wahrnehmbar sein. Mögli-

che Beeinträchtigungen beschränken sich damit auf den Lieferverkehr, der voraussichtlich in der südlichen Ecke des 

Plangebietes erfolgen wird. Dieser ist zeitlich jedoch punktuell, sodass eine hiervon ausgehende, erhebliche Beeinträchti-

gung nicht zu erwarten ist. 

Im Zusammenspiel der vorgenannten Aspekte werden die planbedingten Eingriffe in das Schutzgut Landschafts- und 

Ortsbild als nicht erheblich bewertet. 

4.9 Biologische Vielfalt 

Der Begriff Biologische Vielfalt kann als Sammelbegriff für die Vielfalt der Lebensformen verwendet werden und stellt die 

Variabilität aller lebenden Organismen und der ökologischen Komplexe dar, zu denen sie gehören. Biodiversität umfasst 

drei unterschiedliche Aspekte: Die Vielfalt der Ökosysteme (bspw. Lebensgemeinschaften, Lebensräume, Landschaften), 

die Artenvielfalt und die genetische Vielfalt innerhalb dieser Arten. 

Die biologische Vielfalt bildet eine Grundlage für das menschliche Leben. Daher sollte sie zwingend erhalten werden. 

Durch die Zerstörung von Lebensräumen, Übernutzung und Degradation, Nutzungswandel, die Verbreitung gebietsfrem-

der Arten sowie durch den Klimawandel, kann die biologische Vielfalt bedroht werden. 

4.9.1 Bestand  

Die biologische Vielfalt im Plangebiet ist als unterdurchschnittlich ausgeprägt zu beurteilen. Das Plangebiet ist in großen 

Teilen bereits versiegelt und bietet daher für Tier- und Pflanzenarten lediglich in unversiegelten Randbereichen Habitate. 

Auch liegt ein hoher Störungsgrad aufgrund anthropogener Nutzungen durch die Nutzung als Parkplatz sowie durch die 

angrenzenden Industrie- und Verkehrsflächen vor. Damit geht ein erhebliches Störpotenzial durch verschiedene Immissi-

onen (Schall, Licht, Staub) einher. 

Gleichzeitig stellen zumindest die Flächen entlang der nordwestlichen Plangebietsgrenze einen Teil des überörtlichen 

Biotopverbundes dar. Diese werden durch den Verbundkorridor VB-K-4902-003 überlagert. 

4.9.2 Eingriff 

Die Umsetzung des geplanten Vorhabens wird zu einer Verkleinerung vorhandener Biotope sowie einer Störung durch die 

anthropogene Frequentierung führen. Die Bepflanzungen der vom Plangebiet erfassten Bereiche des Verbundkorridors 

VB-K-4902-003 werden voraussichtlich vollständig entfernt. 

4.9.3 Bewertung des Eingriffs  

Die biologische Vielfalt ist empfindlich gegenüber anthropogenen Beeinflussungen. Hier ist insbesondere die Zerstörung 

von Lebensräumen aufgrund von Siedlungstätigkeiten und Flächeninanspruchnahme durch den Menschen zu nennen. 

Doch auch die intensive Landwirtschaft, hierbei insbesondere die Kultivierung von Monokulturen und der Einsatz von 

Herbiziden und Pestiziden, beeinträchtigen die biologische Vielfalt.  

Im vorliegenden Fall besteht eine Empfindlichkeit der biologischen Vielfalt insbesondere gegenüber einer Inanspruch-

nahme der bisher unversiegelten und mit Gehölzen bepflanzten Flächen. Aufgrund der Einbindung der Flächen in den 

Biotopverbund ist von einer hohen Empfindlichkeit, auch in der über das Plangebiet hinausgehenden, biologischen Vielfalt 

auszugehen. Diese könnte durch eine Unterbrechung des Biotopverbundes ausgelöst werden. 
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Allerdings ist von keiner planbedingten Unterbrechung des Biotopverbundes auszugehen, da der von der Planung be-

troffene Abschnitt des Verbundkorridors VB-K-4902-003 auch nach Umsetzung der Planung nicht die Engstelle von die-

sem darstellen wird. Ebenso zeichnet sich die Ausprägung der vorhandenen Biotope bereits heute nicht durch eine erheb-

liche Wertigkeit für die Sicherung und die Entwicklung der biologischen Vielfalt aus. Bereits im unmittelbaren Umfeld des 

Plangebietes bestehenden vergleichsweise großflächige, intensive mit Bäumen und Sträuchern bepflanzte Freiflächen, 

die von den vorhandenen Tierarten als Ausweichmöglichkeiten genutzt werden können. Vor diesem Hintergrund ist davon 

auszugehen, dass planbedingte Eingriffe in das Schutzgut nicht erheblich sein werden.  

5 KOMPENSATIONSMAßNAHMEN 

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Absatz 6 Nummer 7 

Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) zu berücksichtigen. 

„Aus der sich mit dem Klammerzusatz verbindenden ausdrücklichen Inbezugnahme ist zu folgern, dass die Begrifflichkei-

ten des Naturschutzrechts – vorbehaltlich bauplanungsrechtlicher Modifikationen – weiterhin maßgeblich sind. Was unter 

einem Eingriff zu verstehen ist, bemisst sich daher anhand der Vorschrift des § 18 Abs. 1 BNatSchG […]. Ebenso ist die 

Stufenfolge zwischen der vorrangigen Vermeidung und dem nachrangigen Ausgleich aus dem Naturschutzrecht über-

nommen […] Dagegen hat der Ausgleichsbegriff mit der in § 15 Abs. 2 S. 2 BNatSchG enthaltenen Legaldefinition nur 

noch wenig gemein, zumal er ausweislich des § 200a Abs. 1 BauGB auch die naturschutzrechtlich als Ersatzmaßnahmen 

zu begreifenden Kompensationen umfasst, deren räumlicher Zusammenhang zum Eingriffsort gelockert ist. Lediglich der 

funktionale Bezug zwischen Eingriff und Ausgleich muss auch weiterhin gewahrt bleiben“ (vgl. Landmann/Rohmer Um-

weltR/Gellermann, 89. EL Februar 2019, BNatSchG § 18 Rn. 8-10) Gemäß § 13 Satz 1 BNatSchG sind erhebliche Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft somit vorrangig zu vermeiden. 

Vor diesem Hintergrund erfolgt zunächst eine Beschreibung der unvermeidbaren Eingriffe (vgl. Kapitel 5.1). Erst wenn die 

Eingriffsregelung vollständig abgearbeitet wurde, wird die Freistellung der nur national geschützten Arten gemäß 

§ 44 Abs. 5 BNatSchG aktiviert. Würden vermeidbare Eingriffe ermöglicht, wäre die Artenschutzprüfung auf die nur natio-

nal geschützten Arten auszuweiten (vgl. BVerwG Urteil vom 14.07.2011 – 9 A 12.10). 

„Verbleiben trotz hinreichender Berücksichtigung der Vermeidungsmöglichkeiten eingriffsbedingte Beeinträchtigungen, hat 

die planende Gemeinde Möglichkeiten des Ausgleichs zu prüfen […]“ (vgl. Landmann/Rohmer UmweltR/Gellermann, 89. 

EL Februar 2019, BNatSchG § 18 Rn. 8-10) Daher schließt an die Untersuchung der unvermeidbaren Eingriffe eine Zu-

sammenfassung der am Eingriffsort berücksichtigten Maßnahmen zur weiteren Vermeidung, zum Ausgleich bzw. Teilaus-

gleich (Minderung) unvermeidbarer Eingriffe an. Zur Förderung einer besseren Lesbarkeit werden die vorgenannten Maß-

nahmen zusammenfassend betrachtet (vgl. Kapitel 5.2). 

Zuletzt erfolgt eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung, auf deren Grundlage eine Aussage darüber getroffen werden 

kann, ob die Planung unter der Berücksichtigung bestehender und geplanter Biotoptypen zu einem ökologischen Defizit 

oder Überschuss führt. Führt die Bilanzierung zu dem Ergebnis, dass mit einem ökologischen Defizit zu rechnen ist, muss 

über zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen an einem anderen Ort als dem des Eingriffs bzw. Ersatzmaßnahmen entschie-

den werden. (vgl. Kapitel 5.3 und 5.4) 

5.1 Unvermeidbare Eingriffe 

Ob ein Eingriff als vermeidbar zu erachten ist, muss unter Berücksichtigung der Planungsziele untersucht werden. Die 

Planungsziele als solche werden durch das Vermeidungsgebot nicht in Frage gestellt (vgl. Krautzberger (Fn. 7), § 1 a 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BNatSchG&p=18
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BNatSchG&p=18&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BNatSchG&p=15
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BNatSchG&p=15&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=200a
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=200a&x=1
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BauGB, Rn. 20.). Eine Abweichung von ihnen oder ein teilweiser Verzicht auf deren Erfüllung ist daher nicht erforderlich. 

Vielmehr ist von der planenden Gemeinde zu untersuchen, ob die Planungsziele auch mit einem geringeren Eingriff in 

Natur und Landschaft vollständig erfüllt werden können.  

Das vorliegende Planungsziel ist die Errichtung eines Nahversorgungszentrums mit einem Lebensmittelvollsortimenter, 

einem Lebensmitteldiscounter sowie ergänzenden kleinteiligen Handelsnutzungen. Aus dem Planungsziel ergibt sich ein 

Flächenanspruch der zunächst durch die angestrebten Verkaufsflächen (VK) definiert wird. Angestrebt wird die Errichtung 

eines Nahversorgungszentrums mit einem Lebensmittelvollsortimenter mit einer VK von ca. 1.750 m² und einer ergän-

zenden Mall mit einer Fläche von ca. 150 m², einem Lebensmitteldiscounter mit einer VK von ca. 1.200 m² sowie ergän-

zenden kleinteiligen Handelsnutzungen mit einer VK von insgesamt 800 m². Aus diesen Nutzungen ergeben sich zusätzli-

che Flächenansprüche für Neben- und Sozialräume, Lager und dergleichen im Gebäude selbst sowie für Außenflächen, 

z.B. in Form von Stellplätzen, Anlieferungen, Abbiege- und Wendebereichen. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte 

wurde das Ausmaß der Gebäudekörper sowie der angrenzenden Außenflächen auf das erforderliche Maß beschränkt. 

Unter Berücksichtigung dieses Maßes sind die geplanten Eingriffe in die Bepflanzungen entlang der nördlichen und west-

lichen Plangebietsgrenzen nicht vermeidbar. 

Ein weiteres Planungsziel ergibt sich aus der Art der geplanten Nutzung. Bei der Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit von 

Einzelhandelsnutzungen spielt deren Attraktivität eine tragende Rolle. Ob Einzelhandelsnutzungen vom Kunden als at-

traktiv wahrgenommen werden, hängt verstärkt davon ab, inwiefern freie Stellplätze zur Verfügung stehen und diese be-

reits von der Straße aus wahrgenommen werden können. Insofern besteht ein Planungsziel in der freien Sicht auf die 

geplante Märkte sowie die vorgelagerten Stellplätze. Zur Gewährleistungen dieser freien Sicht ist die Entfernung der Be-

pflanzungen entlang der Boos-Fremery-Straße ebenfalls nicht vermeidbar. 

5.2 Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnamen 

Im Folgenden werden die Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen in Bezug auf die einzelnen Bestandtei-

le des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 7 a) BauGB zusammengefasst. 

5.2.1 Tiere 

In Kapitel 4.1 wurde dargestellt, dass sich Teile der Plangebietsflächen als potenzielle Habitate für planungsrelevante 

Tierarten eignen. Insbesondere in Hinblick auf Fledermäuse sowie die Gruppe der Gehölz- und Höhlenbrüter kann das 

Eintreten eines artenschutzrechtlichen Konfliktes ausschließlich unter Durchführung der im Folgenden aufgeführten und 

im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen vermieden werden.  

5. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

(1) Ausweichhabitate 

Mit dem Bebauungsplan ist der Verlust von Bäumen und Gehölzflächen als Lebensraum geschützter Tierar-

ten verbunden. Die nachfolgenden Maßnahmen sind zum Ausgleich dieses Verlustes vor Beginn der Bau-

maßnahmen zu erbringen:  

a) An ufernahen Baumbeständen entlang der Wurm auf dem Flurstück 53, Flur 35, Gemarkung Randerath, 

sind 5 künstliche Fledermaus-Spaltenquartiere, 5 Fledermaus-Höhlenquartierkästen sowie ein Winter-

quartierkasten der Firma Hasselfeldt oder Schwegler oder gleichwertig vor Rodung der Bäume im Plan-

gebiet anzubringen. Die Montage ist fachlich zu begleiten. 
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b) Der Verlust der Gehölzflächen in einer Größe von 650 m² ist im Verhältnis 1:1 innerhalb der Ortslage 

Oberbruch vor Beginn der Baumaßnahmen auszugleichen. Die entsprechende Fläche wird zur Offenla-

ge in den Geltungsbereich des Bebauungsplans einbezogen und festgesetzt.  

Um erhebliche Beeinträchtigungen der Fauna aufgrund der Planung in Form von Verstößen gegen das Tötungsverbot des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden, ist eine Bauzeitenregelung erforderlich. Diese wird in Form des folgenden 

Hinweises in den Bebauungsplan aufgenommen: 

(2) Baufeldfreimachung 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände sind Maßnahmen der Baufeldfreimachung sowie 

Rodungsmaßnahmen in der Zeit vom 01.03. bis 30.09. nicht zulässig. Die Rodung der Laubbäume entlang 

der Wurm ist ökologisch zu begleiten, wobei die Bäume vor Rodung auf Fledermausquartiere zu untersu-

chen sind. Bei einem Nachweis ist das weitere Vorgehen mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

(3) Maßnahmen zur Vermeidung von Vogelschlag 

Bei der Planung von Gebäuden sowie anderen baulichen Strukturen (z.B. Bushaltestellen oder Werbeta-

feln), die mit durchsichtigen oder spiegelnden Flächen versehen werden sollen, ist eine vogelfreundliche 

Bauweise vorzusehen. Hierzu sind bauliche Empfehlungen zur Vogelschlagprävention zu beachten und um-

zusetzen, die wirksam Vogelschlag an Glasflächen und ähnlichen durchsichtigen oder spiegelnden Flächen 

verhindern oder zumindest weitestgehend eindämmen können (siehe hierzu z.B. Schmid et al. 2012: Vogel-

freundliches Bauen mit Glas und Licht. - 2., überarbeitete Auflage, Schweizerische Vogelwarte Sempach).  

Verstöße der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 BNatSchG sind auch ohne Durchführung konkreter Vermeidungs-, Ver-

minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen nicht zu besorgen. Gleichwohl werden die nachfolgenden Maßnahmen in die 

Plankonzeption aufgenommen, um Konflikte mit dem Schutzgut Tiere zu mindern: 

(4) Maßnahmen zur Minderung betriebsbedingter Störwirkungen 

Um Störungen von geschützten Wildtieren beim Bau und im Betrieb zu vermeiden, sind unnötige Schall- und 

Lichtemissionen zu vermeiden. Dazu sind beim Bau moderne Arbeitsgeräte und Baumaschinen einzuset-

zen. Auch eine das notwendige Maß überschreitende Beleuchtung beim Bau wie auch bei der späteren Nut-

zung des geplanten Baugebiets ist zu unterlassen. 

(5) Fledermaus- und insektenfreundliche Beleuchtung  

Zum Schutz von lichtempfindlichen Fledermausarten sowie nachtaktiven Insekten sind ausschließlich Be-

leuchtungen zulässig, die einen nach unten eingegrenzten Abstrahlwinkel von max. 70° und eine Sicherung 

gegen das Eindringen von Insekten aufweisen. Leuchtmittel in kaltweißem Farbspektrum und mit hohem UV-

Anteil sind unzulässig. 

(6) Maßnahmen zur Vermeidung von Tierfallen 

a) Im Rahmen der Bebauung und Erschließung sind Tierfallen wie Gullys, Kellerschächte, Fallrohre, offene 

Behälter usw. (z.B. durch Abdeckung mit feinen Gittern) zu entschärfen. 

b) Während der Bauphase ist die Besiedlung der Neubauten durch Fledermäuse durch geeignete Maß-

nahmen (Versiegelung der Gebäude sowie aller Ritzen und Spalten) zu vermeiden 
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c) In den Baustellenbereichen ist eine dauerhafte Pfützenbildung zu unterbinden, damit diese nicht von der 

Kreuzkröte besiedelt werden. 

Um die kontinuierliche Funktionsfähigkeit der Lebensräume im Plangebiet zu gewährleisten, wird zusätzlich die nachfol-

gende Regelung in die Plankonzeption aufgenommen: 

8. Bedingte Festsetzung (§ 9 Abs. 2 BauGB) 

Die Baufeldfreimachung und die durch den Bebauungsplan ermöglichten Baumaßnahmen sind erst zulässig, 

nachdem die unter Festsetzung Nr. 5 (1) festgesetzten Maßnahmen hergestellt wurden.  

5.2.2 Pflanzen  

Das Anpflanzen eines standorttypischen Gehölzstreifens soll neue Lebensräume für heimische Tier- und Pflanzenarten 

schaffen und gleichzeitig eine wirksame Abgrenzung des neuen Nahversorgungszentrums zur angrenzenden Wurm be-

wirken. Durch die Pflanzung von Standortgerechten Bäumen innerhalb der Stellplatzanlage soll zudem das Ortsbild auf-

gewertet werden. Hierzu wird die folgende Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen:  

7. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

(1) Innerhalb der Stellplatzfläche des Sondergebietes sind je angefangene 15 Stellplätze mindestens ein stand-

ortgerechter Baum (Pflanzqualität Hochstamm, Stammumfang 16-18 cm, 3 x verpflanzt mit Drahtballen) ge-

mäß Pflanzliste 1 zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

(2) In der M1 gekennzeichneten Fläche sind zur Eingrünung der Wurm und zur Verbesserung der Struktur- und 

Artenvielfalt standorttypische Gehölze in Form einer Strauchhecke der Pflanzliste 2 zu pflanzen und dauer-

haft zu erhalten. Der Pflanzabstand der Gehölze beträgt 1,50 x 1,50 m.  

Die nachfolgenden Pflanzlisten stellen einen unverbindlichen Vorschlag für die Artenauswahl dar.  

Pflanzliste 1  

‘Gehölzarten zur Begrünung der Stellplatzanlage’ 

Hochstamm, 3 x verpfl., mit Drahtballen, Stammum-
fang 16-18 cm  

Pflanzliste 2:  

‘Gehölzarten für freiwachsende Hecken‘ 

Strauch / Heister 2 x verpfl., ohne Ballen, Höhe: 100-
150 cm 

Bergahorn Acer pseudoplatanus Kornelkirsche Cornus mas 

Hainbuche Carpinus betulus Roter Hartriegel Cornus sanguinea 

Rotbuche  Fagus sylvatica Weißdorn Crataegus monogyna 

Esche  Fraxinus excelsior Liguster Ligustrum vulgare 

Stieleiche  Quercus robur Schlehe Prunus spinosa 

Winterlinde  Tilia cordata Hundsrose Rosa canina 

  Eberesche Sorbus aucparia 

  Schneeball Viburnum opulus 

Tabelle 2: Pflanzlisten 1 und 2 
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Nach Anrechnung der mit den Ausgleichsmaßnahmen verbundenen ökologischen Aufwertungen verbleibt ein ökologi-

sches Defizit. Zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen sind daher erforderlich und werden im Kapitel 5.3 ermittelt und darge-

legt.  

Ein Hinweis auf die Beachtung der DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Bau-

maßnahmen“ stellt sicher, dass im Plangebiet befindliche sowie an das Plangebiet angrenzende Baumbestände vor 

schädlichen Auswirkungen im Rahmen der Baumaßnahmen geschützt werden. Hiervon sind insbesondere die Baumbe-

stände im Westen an das Plangebiet angrenzend betroffen.  

5.2.3 Fläche  

Mit der Umsetzung der Planung ist eine Inanspruchnahme bisher unversiegelter Flächen verbunden. Allerdings ist bereits 

ein Großteil des Plangebietes aufgrund früherer Nutzungen versiegelt. Als allgemeine Verminderungsmaßnahme der 

Eingriffsfolgen kann die Auswahl des Standortes für die Entwicklung des Wohngebietes herangeführt werden. Aufgrund 

der Lage im Bebauungszusammenhang sowie die vorhandene Anbindung an das Verkehrsnetz kann der Gesamtflächen-

bedarf minimiert werden. Zudem können die mit der zusätzlichen Versiegelung verbundenen Auswirkungen durch die 

Inanspruchnahme einer bereits weitestgehend versiegelten Fläche ebenfalls vermindert werden. Die Ausweisung einer 

Anpflanzfläche stellt zudem sicher, dass Teile des Plangebietes als Gehölzbestandene, unversiegelte Fläche entwickelt 

werden.  

5.2.4 Boden 

Durch den potenziellen Bauverkehr können auch temporäre Beeinträchtigungen entstehen. Folgende Maßnahmen bieten 

sich grundsätzlich an, um die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden möglichst gering zu halten: 

 Begrenzung der Erdmassenbewegung auf das notwendige Maß. 

 Auswahl geeigneter Lager- und Stellflächen. 

 Getrennte, sachgemäße Lagerung des Aushubs. 

 Wiedereinbau des Ausgangsmaterials entsprechend den ursprünglichen Lagerungsverhältnissen im Boden. 

 Unverzügliche Wiederherstellung temporär beanspruchter Arbeits- und Lagerflächen. 

 Anfallende Abfälle sind vorrangig einer Verwertung zuzuführen. Abfälle, die nicht verwertet werden (können), 

sind in Entsorgungsanlagen zu entsorgen. 

Die Umsetzung dieser Maßnahmen kann jedoch auf der Ebene der Bauleitplanung lediglich im Rahmen von Hinweisen 

geregelt werden, die Überwachung ihrer Einhaltung obliegt der Bauaufsichtsbehörde. Weiterhin können durch eine Be-

grenzung der Versiegelung bisher unversiegelter Bereiche auf erforderliche Maß dauerhafte Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes Boden vermieden werden.  

5.2.5 Wasser 

Grundsätzlich sind Maßnahmen zur Entsiegelung bzw. Begrenzung der Versiegelung und die Versickerung von Nieder-

schlagswasser dazu geeignet, Eingriffe in das Schutzgut Wasser zu vermeiden oder zu mindern. Durch die Entsorgung 

der im Plangebiet anfallenden Abwässer mittels Trennsystem werden Vermischungen des belasteten Schmutzwassers 

mit dem unbelasteten bzw. wesentlich geringer belasteten Regenwasser vermieden. Auf diese Weise wird die in Kläran-
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lagen zu behandelnde Menge an Abwasser reduziert. Das anfallende Niederschlagswasser kann über die angrenzende 

Wurm direkt dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden.  

Sofern sich im weiteren Verlauf des Verfahrens zeigt, dass das planbedingt anfallende Oberflächenwasser in die Wurm 

eingeleitet werden soll, wären zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer Vermeidung einer Gewässerverunreini-

gung beitragen. Mögliche Maßnahmen stellen beispielsweise Ölabscheider, Sedimentationsanlagen oder Absetzvorrich-

tungen dar. 

5.2.6 Luft und Klima 

Auch zur Minderung der planbedingten Eingriffe in das Schutzgut Luft und Klima  werden Maßnahmen zur Bepflanzung 

der geplanten Parkplatzflächen in die Plankonzeption aufgenommen (vgl. Kapitel 5.2.1). Durch die teilweise Bepflanzung 

des Parkplatzes wird sich dieser langsamer aufwärmen, was zu einer Begünstigung des Makroklimas führt. Ferner tragen 

die Bepflanzungen zu einer Bindung der durch den Kundenverkehr ausgelösten Luftschadstoffe bei. 

Neben den vorgenannten Maßnahmen könnten auch Dach- und Fassadenbegrünungen oder Anlagen zur Solarnutzung 

zu einer Minderung planbedingter Eingriffe in die Schutzgüter Klima und Luft beitragen. Da sich diese Maßnahmen z.T. 

gegenseitig ausschließen, wird von einer verbindlichen Regelung im Bebauungsplan jedoch abgesehen. Hierdurch wer-

den großzügige Gestaltungsspielräume eröffnet, die durch unterschiedliche, das Klima begünstigende Maßnahmen gefüllt 

werden können. 

5.2.7 Wirkungsgefüge 

Die in den vorherigen Kapiteln formulierten Maßnahmen zu den einzelnen Schutzgütern tragen in ihrer Gesamtheit zur 

Vermeidung und Verminderung der Auswirkungen der Planung auf das Wirkungsgefüge bei. Dies begründet sich insbe-

sondere darin, dass das Wirkungsgefüge durch die wechselseitigen Beziehungen der einzelnen Umweltbelange zueinan-

der geprägt ist. Maßnahmen, die einen Umweltbelang betreffen, haben daher in der Regel auch positive Auswirkungen 

auf weitere Umweltbelange, die mit diesem ersten Umweltbelang in Beziehung stehen.  

5.2.8 Landschaftsbild 

Zur Minderung planbedingter Eingriffe in das Landschaftsbild werden unterschiedliche Maßnahmen ergriffen. Durch Fest-

setzungen zu Pflanzmaßnahmen entlang der Wurm und auf dem geplanten Parkplatz können eine gewisse Durchgrünung 

der Siedlungsraumes erzielt werden. Zugleich trägt die geplante und durch Baugrenzen planungsrechtlich abgesicherte 

Anordnung der Gebäudekörper zur einer erheblichen Abschirmung des Kundenverkehrs gegenüber den südwestlich 

gelegenen Naherholungsbereichen bei. Zusätzlich wird durch die Begrenzung der Gebäudehöhen sowie der Grundflä-

chenzahl einem Entstehen allzu dominanter Baukörper entgegengewirkt.   

5.2.9 Biologische Vielfalt 

Die in Bezug auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere getroffenen Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaß-

nahmen wirken gleichermaßen auf das Schutzgut biologische Vielfalt. Die Anpflanzung und Aufwertung von Vegetations-

strukturen trägt zur biologischen Vielfalt im Bereich der Flora bei, wodurch gleichzeitig Lebensräume für Tiere erhalten 

und geschaffen werden. Dies trägt zum Erhalt der biologischen Vielfalt hinsichtlich der Tierwelt bei.  
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5.3 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

5.3.1 Bewertungsraum 

Der Bewertungsraum entspricht dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 83 „Nahversorgungszentrum 

an der Boos-Fremery-Straße“ 

5.3.2 Bewertungsmethodik 

Mit der Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft ist zu analysieren, welchen Wert die betroffenen Flächen für 

Natur und Landschaft besitzen. Dies intersubjektiv nachvollziehbar zu formulieren, stellt eine große Herausforderung dar. 

In der Praxis existieren jedoch gängige, numerische Bewertungsverfahren, um die betroffenen Biotoptypen in Wertstufen 

zu fassen und deren ökologische bzw. landschaftsästhetische Bedeutung wiederzugeben. 

Im vorliegenden Vorhaben wurde das Bewertungsverfahren „Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitpla-

nung in NRW", Ausgabe März 2008, herausgegeben von dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 

Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW 2008), herangezogen.  

Hierbei fließt der Grad der ökologischen Ausprägung der Biotope, wie sie in der Örtlichkeit vorgefunden werden, ausge-

drückt auf einer Skala von 0 (geringster Wert) bis 10 Punkten (höchster Wert) in die Bewertung ein. 

Durch die Gegenüberstellung des Ausgangzustandes mit dem geplanten Zustand (geplantes Baurecht nach Aufstellung 

des Bebauungsplans Nr. 83) kann die unterschiedliche ökologische Wertigkeit in Punkten ausgedrückt werden. Hierbei 

wird für neu angelegte Biotope in der Planung teilweise ein geringerer Grundwert (P) angenommen als im Ausgangszu-

stand (A), da davon ausgegangen wird, dass innerhalb von 30 Jahren nach Neuanlage eines Biotoptyps höherwertige 

Biotope noch nicht entsprechend stark ausgebildet sind. 

Der ermittelte Differenzwert gibt an, ob ein Eingriff ausgeglichen ist oder ein Defizit besteht. Die Menge des Defizits kann 

über die Wertzahl je nach Art des geplanten Biotops in Flächen umgerechnet bzw. ermittelt werden. 

Durch das Anwenden eines standardisierten Bewertungsverfahrens ist die Bewertungs- und Abwägungsgrundlage für 

Personen ohne entsprechendes Fachwissen leichter nachzuvollziehen. Die Objektivität des Beurteilenden wird zudem 

gewahrt.  

5.3.3 Bilanzierung 

Die Bewertung für die Bestandssituation gestaltet sich wie in Tabelle 3 dargestellt. 

1 2 3 4 5 6 7 

Code Biotoptyp Fläche  
Grund-

wert  
Korrek-

tur-
faktor 

Gesamt-
wert 

Einzel-
flächen-

chen-
wert 

    m² %     
(Sp 4x 
Sp 5) 

(Sp 3 x 
Sp 6) 

        
A. Bestand  

1 Versiegelte und teilversiegelte Flächen, Rohböden       

1.1 Versiegelte Fläche, befestigte Fläche ehem. Parkplatz 12.550 65,12 0 1,0 0 0 
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7 Gehölze       

7.2 Gehölzstreifen/Gebüsch mit lebensraumtypischen 

Gehölzanteilen ≥ 50% (Aufwertung +1 aufgrund von 

Überhältern) 

2.155 11,18 5 1,2 6 12.930 

7.4 Baumreihe mit lebensraumtypischen Baumarten ≥ 
50% (Aufwertung +2 aufgrund von starkem bis sehr 
starkem Baumholz BHD ≥ 50cm) 

801 4,16 5 1,4 7 5.607 

 

 Gesamtflächenwert A - Betrachtungsraum  
(Summe Spalte 7) 

15.506 100,00    18.537 

Tabelle 3 Ausgangszustand des Untersuchungsraumes Quelle: eigene Darstellung 

Ein Großteil des Plangebietes ist bereits versiegelt und wird daher mit dem Code 1.1 und dem entsprechenden Wert 0 

bewertet. Hierbei handelt es sich um den bereits versiegelten Parkplatz mit einer Größe von ca. 12.550 m².  

In den Randbereichen des Plangebietes entlang der Straße sowie nach Westen zu den angrenzenden Tennisplätzen 

befinden sich Gehölzstreifen bzw. Gebüsch mit einem hohen Anteil an lebensraumtypischen Gehölzen. Diese Flächen in 

einer Größe von 2.155 m² werden mit dem Code 7.2 und entsprechend mit 5 Punkten bewertet. Da jedoch auch Überbe-

hälter in diesen Gehölzstreifen zu finden sind, wird die Fläche um einen Punkt aufgewertet und insgesamt mit 6 Punkten 

versehen.  

Entlang der Wurm befindet sich eine Gehölzreihe mit stark ausgeprägtem, lebensraumtypischen Baumholz, die alle einen 

Stammdurchmesser von einem Meter und mehr aufweisen. Diese Baumreihe wird daher im Grundwert mit 5 Punkten und 

aufgrund des Stammdurchmessers mit 2 Punkten Aufwertung bewertet, sodass diese Fläche von ca. 800 m² mit insge-

samt 7 Punkten in die Bewertung einfließt.  

Die Bestandbewertung gemäß Luftbild und im Februar 2018 und April 2019 durchgeführten Ortbegehungen ergibt insge-

samt einen Wert von 18.537 Punkten für das Plangebiet. Diesem Wert soll nachfolgend die Wertigkeit des Plangebietes 

gemäß Planung gegenübergestellt werden (vgl. Tabelle 4), nachdem die Einzelflächen ebenfalls der Biotoptypenbewer-

tung nach LANUV 2008 unterzogen wurden.  

B. Planung  

1 Versiegelte und teilversiegelte Flächen, Rohböden       

1.1 Versiegelte Fläche, 90% Sondergebiet 13.955 72,41 0 1,0 0 0 

 

4 Grünflächen, Gärten       

4.5 Intensivrasen, Staudenrabatten, Bodendecker; 10% 
Sondergebiet 

786 4,08 2 1,0 2 1.572 

 

7 Gehölze       

7.2 Gehölzstreifen, Ufergehölz, Gebüsch mit lebensraum-

typischen Gehölzanteilen ≥ 50% 

765 3,97 5 1,0 5 3.825 

7.4 Einzelbaum, lebensraumtypisch 13 Stück 5 1,0 5 65 

 

 Gesamtflächenwert B - Betrachtungsraum  
(Summe Spalte 7) 

15.506 100,00    5.462 

Tabelle 4 Zustand des Untersuchungsraumes gemäß Planung; Quelle: eigene Darstellung 
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Gemäß Planung wird ein Großteil des Plangebietes versiegelt sein. Hierzu handelt es sich um das geplante Sondergebiet 

für das Nahversorgungszentrum mit den entsprechenden Gebäuden und Parkplätzen. Dieses ist im Bebauungsplan mit 

einer Grundflächenzahl von 0,8 und einer Überschreitung für Stellplätze bis zu einer GRZ von 0,9 festgesetzt. Demnach 

ergibt sich ein Versiegelungsgrad von 90 %, was einer Fläche von 13.955 m² entspricht. Diese Flächen werden alle mit 

dem Code 1.1 und der Wertigkeit 0 versehen.  

Die verbleibenden 1.551 m² Freiflächen innerhalb des Sondergebietes werden zum einen als Pflanzbeete mit Intensivra-

sen bzw. Bodendeckern ausgebildet. Dies gilt für eine Fläche in der Größe von 786 m², welche entsprechend dem Code 

4.5 eine Wertigkeit von 2 Punkten erhält. Zum anderen soll zur Eingrünung der Wurm ein Gehölzstreifen hergestellt wer-

den, welcher entsprechend im Bebauungsplan festgesetzt wird (Maßnahmenfläche M1). Dieser Gehölzstreifen hat eine 

Größe von 765 m² und erhält entsprechend dem Code 7.2 eine Wertigkeit von 5 Punkten.  

Ergänzend trifft der Bebauungsplan Nr. 83 Festsetzungen zu Anpflanzungen innerhalb des Sondergebietes. Demnach 

sind je angefangene 15 Stellplätze Bäume innerhalb der Stellplatzanlage zu pflanzen. Lebensraumtypische Einzelbäume 

werden entsprechend den Vorgaben des LANUV 2018 mit 5 Punkten bewertet. Bei einer Anzahl von 187 Stellplätzen 

entspricht das einer Anzahl von 13 Bäumen.  

Somit ergibt sich für das Plangebiet insgesamt eine Bewertung gemäß Planung von 5.462 Punkten. Bei Gegenüberstel-

lung der bestehenden und geplanten Biotope ist von einem ökologischen Defizit in Höhe von 13.075 Ökopunkten auszu-

gehen. 

5.4 Externe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Der Ausgleich eines Eingriffes ist dann gegeben, wenn nach seiner Beendigung keine erheblichen oder nachhaltigen 

Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zurückbleiben und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt 

oder neu gestaltet ist. Bei Gegenüberstellung der Planung mit dem Ursprungszustand des Plangebietes ergibt sich dem-

gegenüber ein ökologisches Defizit von insgesamt 13.075 Ökopunkten. Daher ist im weiteren Verlauf des Verfahrens, 

spätestens bis zur Durchführung der Offenlage, über zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen an einem anderen Ort als dem 

des Eingriffs bzw. Ersatzmaßnahmen zu befinden. 
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